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Im Bauch von Matea (Mats) lebt ein Mons-
ter namens Madame Schüchtern. Sie hin-
dert das Mädchen daran, in der Öffent-
lichkeit zu sprechen. Klar, dass Mats in der 
Schule als sonderbar eingestuft wird. Das 
ändert sich jedoch, als die vorlaute Riccar-
da (Ricci) in der Klasse auftaucht.

Anne Becker erzählt mit einfühlsamen 
Worten von Freundschaft, vom Schwei-
gen, vom Außenseitertum, von Armut und 
häuslicher Gewalt.
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Im Februar 2024 erhält 
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Ich sage Hallo und dann NICHTS
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Jecinta will nur noch J. heißen und sich 
in keiner Sache festlegen. J. beschließt, 
erst einmal NICHTS zu sein – u. a. weder 
Mädchen noch Junge – und NICHTS zu 
tun. Letzteres gelingt nur so lange, bis 
Leo in J.‘s Leben tritt. Leo verhält sich oft 
merkwürdig, doch J. wird den Grund für 
dieses Verhalten herausfinden.

Bildnachweise: Canva Pro: Titel, S. 1; 4; 6; 10; 14; 15; 17; 18; 22
Michael Kummer: S. 7 // Kathrin Vitzthum: S. 16 // Ströer: S. 20
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Bündnis Weltoffenes Thüringen

So bunt wie diese Ausgabe, so bunt soll es auch nach den Euro-
pa-, Kommunal- und Landtagswahlen bleiben. Dazu gehört, dass 
wir als GEW Thüringen das Bündnis Weltoffenes Thüringen unter-
stützen und Möglichkeiten ausloten, uns aktiv einzubringen. Das 
Bündnis, das mittlerweile mehr als 1.200 Unterstützer:innen hat, 
vertritt dabei folgende Positionen:

• Wir treten ein für ein weltoffenes und vielfältiges Thüringen.
• Wir stehen ein für die Achtung der Menschenwürde und der 

unteilbaren Menschenrechte – dies auch mit Blick auf die 
historische Verantwortung Deutschlands, insbesondere für die 
Verbrechen zur Zeit des Nationalsozialismus.

• Wir setzen uns ein für plurale Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit – auch als Lehre aus den Erfahrungen 
zweier unterschiedlicher Diktaturen in Deutschland.

• Wir möchten ein Land, in dem Menschen in ihrer 
Verschiedenheit akzeptiert und willkommen sind.

• Wir wünschen uns einen friedlichen und respektvollen 
Umgang miteinander. Vorurteile, Ausgrenzung und Hass 
haben in einem weltoffenen und vielfältigen Thüringen keinen 
Platz.

• Wir treten ein für die Idee der Europäischen Einigung. Sie 
steht für Frieden, Solidarität und Wohlstand. Davon profitiert 
Thüringen in besonderem Maße.

Es liegt auch an uns, für ein Thüringen zu kämpfen, in dem alle gut 
leben können.

Thüringer Landeshaushalt 2024 – wie befürchtet mit Abstrichen

Im Vorwort der September-Ausgabe 2023 schrieb ich über meine 
Sorgen zum Thüringer Landeshaushalt 2024. Tja nun, diese Sor-

gen waren leider nicht unbegründet, wie Ihr dem Interview mit 
Helmut Holter entnehmen könnt. Der CDU ist wieder gelungen, 
eigene Projekte durchzusetzen, die u. a. aus dem ursprünglich ge-
planten Bildungshaushalt gegenfinanziert werden mussten, und 
sie hat erneut eine globale Minderausgabe in Höhe 150 Millionen 
Euro durchgesetzt, die die Ministerien nun über das Jahr heraus-
wirtschaften müssen. Was das u. a. bedeutet? Das Kindergarten-
gesetz liegt auf Halde und damit sowohl die Beitragsfreiheit für 
ein drittes Kindergartenjahr als auch, und das ist wirklich schwer 
zu verkraften, die Verbesserung des Personalschlüssels. Dass ein-
mal mehr die Arbeitsbedingungen der Erzieher:innen und die 
Qualität der frühkindlichen Bildung leiden müssen, ist angesichts 
der Herausforderungen, die nach dem erneuten PISA-Schock zu 
bewältigen wären, ein fatales Zeichen. Es bleibt leider zu konsta-
tieren, dass Bildung noch immer nicht den Stellenwert hat, sie mit 
höchster Priorität auch in finanzieller Hinsicht auszustatten. 

Viele neue Mitglieder

Aber es muss doch etwas Positives geben? Ja, klar! Die Mobili-
sierung in der Tarifrunde zum TV-L Ende 2023 war großartig. Wir 
konnten so viele neue Mitglieder begrüßen wie lange nicht mehr. 
Vielen Dank an alle, die sich aktiv an den Streiks beteiligt und somit 
gezeigt haben, wie stark wir sind, wenn wir gemeinsam kämpfen. 
Das sollte uns auch Ansporn sein, so weiter zu machen, die Neuen 
mitzunehmen und ihnen Raum zum Mitgestalten zu geben. Dann 
sind wir gut aufgestellt für die anstehenden Auseinandersetzun-
gen um gute Bildung und gute Arbeit.

Herzliche Grüße

Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende

Heute lest Ihr ein buntes Heft. Es gibt diesmal keinen Schwerpunkt, aber viele interessante Artikel aus 
dem Innenleben der GEW Thüringen, ein Interview mit Bildungsminister Helmut Holter, ein bisschen 
Tarifpolitik da und ein wenig Bildungspolitik dort. 
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Welche Mittel wurden durch das TMBJS beantragt und welche 
hat es bekommen?

Im Haushaltsentwurf waren für mein Ministerium rund 2,236 Mil-
liarden Euro vorgesehen, beschlossen wurden letztlich 2,239 Mil-
liarden Euro. 98 Millionen mehr als im Haushalt 2023.
Das wichtigste ist: Wir haben einen Haushalt. Damit können Be-
hörden, Vereine und 
Verbände nahtlos 
und verlässlich ar-
beiten. Leider ist es 
nicht ganz der Bil-
dungshaushalt, den 
wir, auch bundesweit 
übrigens, bräuchten, 
um den zahlreichen 
und vielfältigen He-
rausforderungen im 
Bildungswesen voll-
umfänglich gerecht 
zu werden. Es sind 
leider auch Bremsen 
eingebaut worden, 
wenngleich auch auf 
den ersten Blick im 
Schulbereich nicht 
gespart wurde. Auf 
die Sorgenfalten, die 
mich beim zweiten 
Blick überkommen, 
kommen wir sicher-
lich noch zu sprechen. 
Aber zunächst das große Ganze: Einzelplan 04 – das ist der Etat, 
den ich verwalte –, ist nicht nur der größte Einzeletat im Landes-
haushalt, sondern mit seinen Positionen betrifft er direkt oder in-
direkt auch die Lebenswelt praktisch jedes einzelnen Thüringers, 
jeder einzelnen Thüringerin. Und genau genommen besteht ja ein 
parteiübergreifender Konsens, dass wir massiv in unser Bildungs-
system investieren müssen, nicht nur für Chancengerechtigkeit, 
sondern auch, um international konkurrenzfähig zu bleiben. 

Wie lief die Debatte ab? 

Sie kennen die politische Konstellation in Thüringen: Die rot-
rot-grüne Minderheitskoalition ist auf Stimmen der Oppositi-
on angewiesen und muss Ausgleich und Kompromiss nicht nur 

untereinander, sondern auch mit der Opposition suchen. Das 
ist die demokratische Realität, und es gehört zu den Stärken 
der Demokratie, dass man auch unter solchen Bedingungen 
zueinanderfindet um des Landes und seiner Menschen willen. 
Aber natürlich prallen da auch gegensätzliche Interessen auf-
einander. Die Haushaltsdebatten waren daher sehr anspruchs-
voll und teilweise zäh, es wurde viel gerungen und es wurde 

uns auch einiges wieder 
abgerungen und wegge-
strichen, das wir fest im 
Plan hatten. Die wochen-
langen Verhandlungen 
fanden kurz vor Weih-
nachten ihren Abschluss. 
Das ist ein Erfolg, denn 
der Haushaltsbeschluss 
bedeutet wichtige Pla-
nungssicherheit für viele 
Akteurinnen und Akteure, 
aber er hat auch einen 
Beigeschmack.

Wir bekommen zum Bei-
spiel keine Erhöhung der 
Mittel für Schulsozial-
arbeit im Jahr 2024. Zur 
Wahrheit gehört auch, 
dass der Haushalt eine 
globale Minderausgabe 
von etwa 150 Millionen 
Euro vorsieht, die die 
Landesregierung einzu-

sparen verpflichtet ist. Die CDU hat hier also einen Rotstift an-
gesetzt, ohne zu sagen, was genau gespart werden soll. Aber 
der Rotstift wird sicherlich auch wieder den Bildungsbereich 
in Millionenhöhe treffen. Eine globale Minderausgabe hatten 
wir schon 2022, und sie hat es uns sehr schwer gemacht, mit 
gutem Schwung aus der Coronakurve zu kommen. Denn sie ist 
für die Regierung so etwas wie eine eingebaute Bremse. Das ist 
ungefähr so, wie wenn man beim Auto die Handbremse beim 
Losfahren nicht löst: Man kommt nicht auf Touren und am Ende 
quietscht, raucht und riecht es. Ich kann nur mutmaßen, was 
die CDU damit vorhat: Offenbar soll der Regierung das Regie-
ren erschwert oder unmöglich gemacht werden. Aber davon 
lasse ich mich nicht ins Bockshorn jagen.

Damit im Dezember letzten Jahres nach langwierigen und zähen Verhandlungsrunden der Haushaltsplan 
durch den Thüringer Landtag beschlossen werden konnte, hat die rot-rot-grüne Minderheitsregierung 
Änderungen an verschiedenen Haushaltsschwerpunkten einräumen müssen. Zu den Auswirkungen auf 
den Bildungsbereich haben wir den Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport Helmut Holter 
befragt.

INTERVIEW

Ein Landeshaushalt mit Abstrichen. 
Konsequenzen für den Bildungshaushalt 2024

Helmut Holter - Foto: Steve Bauerschmidt



Welche Vorhaben sind damit umsetzbar? 

Als großen Erfolg können wir im Personalbereich die Höher-
gruppierung der Sonderpädagogischen Fachkräfte verbuchen. 
Diese war längst überfällig und ist nun endlich enthalten. 
Auch die Tarifsteigerungen für alle Angestellten sind natürlich 
eingepreist. Mit 1,559 Milliarden Euro haben die Personalaus-
gaben einen Anteil von 70 Prozent an den Gesamtausgaben 
des Einzelplans. Die Steigerung beträgt hier ca. 70 Millionen 
Euro.

Im Herbst 2024 wird erstmalig an der Uni Erfurt das duale Re-
gelschullehramtsstudium starten. Wir gehen da mit der Uni 
einen völlig neuen Weg. Auf der Habenseite steht auch, dass 
wir Pädagogische Assistentinnen und Assistenten nun unbe-
fristet und in größerer Zahl einstellen können. 2023 einge-
führt, 2024 schon verstetigt: Für Thüringer Verhältnisse ist das 
sehr schnell. Auch das Modellprojekt zu Schulverwaltungs- 
assistentinnen und -assistenten können wir ausbauen und 
weitere Landkreise dafür ins Boot holen. Damit werden wir 
den Weg der Multiprofessionalität konsequent weitergehen, 
auch wenn die Bremse bei der Schulsozialarbeit schmerzt.

Und auch für 2024 gilt: Wir werden konsequent so viele Neu-
einstellungen wie nur möglich vornehmen. Die Einstellungen 
haben weiter höchste Priorität. 

Welche Vorhaben können nicht realisiert werden bzw. wo 
wurde der Rotstift angesetzt?

Wir können die Schulsozialarbeit nicht ausbauen, obwohl 
das Gesetz im Landtag bereits in der Beratung war. Jetzt aber 
die Bremse. Auch das Kindergartengesetz steht auf Halt. Wir 
hatten ein weiteres beitragsfreies Jahr geplant und eine Ver-
besserung des Betreuungsschlüssels. Jetzt die Bremse. Damit 
wird sich die Qualität in den Kindergärten nicht wie erwartet 
verbessern, sie wird sich allerdings auch nicht verschlech-
tern. Das Ziel muss aber auch für kommende Haushaltsver-
handlungen bleiben, Familien finanziell stärker zu entlasten: 
Beitragsfreiheit ist da ein großes Pfund, das vielen Familien 
zugutekäme. 

Einige schmerzliche Einschnitte mussten wir leider auch im 
Bereich Demokratieförderung hinnehmen. Hier wurden insge-
samt 473.000 Euro gekürzt. Das ist in den extrem aufgeheiz-
ten Zeiten, in denen wir gerade leben, schwer zu verdauen 
und für mich auch unverständlich. 

Welche Auswirkungen hat der Haushalt auf die Arbeitsbedin-
gungen der Kolleg:innen vor Ort? 

Das ist ein weites Feld. Fangen wir mal bei Schulgebäuden 
an: Das Bauministerium wird seine Schulbauförderung, die 
wir gemeinsam ja ausgebaut haben, fortsetzen können, damit 
die Kommunen hier weiter den Investitionsstau abarbeiten 
können. Gute Schulgebäude sind natürlich wichtig. Die tech-
nische Digitalisierung wird voranschreiten. Die Mittel aus dem 
Digitalpakt sind praktisch komplett an die Kommunen ausge-
reicht und werden aktuell verbaut, sofern die Projekte nicht 
schon abgeschlossen sind. Ich mache mich mit meinen Kol-

leginnen und Kollegen der anderen Länder in Berlin für eine 
Fortsetzung des Digitalpakts stark. Stark gemacht haben wir 
uns auch dafür, dass der Bund das StartChancen-Programm 
endlich auflegt und untersetzt. Da gibt es jetzt endlich Sig-
nale, dass es im Sommer starten kann. Das Programm sieht 
die langfristige Förderung von ausgewählten Schulen über 
zehn Jahre vor – 100 werden es in Thüringen sein. Vor allem 
Bildungsungerechtigkeit soll damit gezielt bekämpft werden, 
weshalb wir hier auch erstmals mit einem Sozialindex bei der 
Auswahl arbeiten werden. 

Arbeitsbedingungen haben natürlich auch mit Wertschätzung 
und Anerkennung zu tun. Da haben die Tarifparteien einen 
für beide Seiten guten Tarifabschluss erzielt, der auch Aner-
kennung ausdrückt. Ich hatte bereits am Rande der Streiktage 
gesagt, dass ich diese Anerkennung für wichtig halte, denn 
einfach sind die Arbeitsbedingungen vor allem aufgrund des 
Lehrermangels und der aktuellen Krisen nicht. Wir können 
hier leider nur Schritt für Schritt erreichen – die Bewältigung 
des Lehrermangels ist eine Generationenaufgabe, denn es 
sind in den 1990er und 2000er Jahren entscheidende Fehler 
gemacht worden, vor denen Gewerkschaften übrigens recht-
zeitig gewarnt hatten. Schnell wird es nicht gehen, ich mache 
mich und die Landesregierung da ehrlich. Aber die Verbesse-
rungen, die möglich sind, die gehen wir mit aller Kraft an. Un-
ter Ministerpräsident Bodo Ramelow sind 6.500 Lehrerinnen 
und Lehrer neu eingestellt worden, jede und jeder Dritte, der 
oder die aktuell im Schuldienst ist. Diese Größenordnung ist 
einmalig in Thüringen. 

Klar ist aber auch, dass Schule immer ein Raum sein wird, der 
nah an den Herausforderungen der Menschen arbeitet. Es 
bleibt eine herausfordernde Arbeit, und ich bin sehr dankbar 
gegenüber allen, die diese Arbeit tagtäglich machen. Es gibt 
kaum eine wichtigere.

Welche eigenen Schwerpunkte sind Ihnen wichtig, was möch-
ten Sie noch sagen?  

2024 ist ein Wahljahr inmitten herausfordernder Zeiten. Das 
werden auch die Schulen spüren. Es stehen Kommunal-, Euro-
pa- und Landtagswahlen im Kalender. Es ist wichtig, dass wir 
jenseits aller Parteizugehörigkeiten und -affinitäten Demokra-
tie als unseren gemeinsamen Gestaltungsraum betrachten, in 
dem Respekt, Toleranz und Offenheit wichtige Grundpfeiler 
sind. Politische Bildung gehört zum Bildungsauftrag unserer 
Schulen, Demokratieerziehung ebenso. Die Heftigkeit der 
Debatten hat zugenommen, der Ton wird verletzender, wir 
erleben auch ein Erstarken von ausgewiesenen Gegnerinnen 
und Gegnern der Demokratie. Das fordert uns heraus, die De-
mokratie umso stärker zu leben und zu verteidigen und die 
Grundwerte überall voranzustellen. In unserer Gemeinsam-
keit liegt die Kraft.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Im Dialogprozess Schule 2023, der in den Jahren 2019 bis 2020 
mehr als einhundert Vertreter:innen aus dem Schulbereich zu-
sammenführte und über Maßnahmen zur Verbesserung der 
Schulentwicklung diskutierte, wurde das Thema Sozialindex aufge-
griffen. Auch im Koalitionsvertrag der Thüringer Landesregierung 
von 2020 wird eine Ressourcensteuerung durch soziale Indikato-
ren erwähnt. Eine Arbeitsgruppe im TMBJS sollte sich des The-
mas annehmen und einen Vorschlag erarbeiten. Coronabedingt 
hat es der Sozialindex erst später auf die Agenda geschafft. Aber 
seit Sommer 2022 hat sich eine kleine ressortübergreifende Ar-
beitsgruppe, der auch die beiden hier berichtenden Autor:innen 
angehörten, der Aufgabe gestellt und am 16. Oktober 2023 dem 
Runden Tisch den vorläufigen Stand vorgestellt.

Sozialindex – Unterstützungsindex

Ziel der Arbeitsgruppe war es, ein Modell für die Bereitstellung 
eines Sozialindexes zu erstellen, auf dessen Basis eine sozialin-
dizierte Ressourcenzuteilungen möglich wird. So angewendet 
geht es darum, die Rahmenbedingungen für Kompetenzzuwachs 
bei Lernenden in herausfordernder Lage zu verbessern. Dies 
kann zu mehr Bildungsgerechtigkeit durch Kompensation be-
stehender kumulativer Benachteiligungen führen. Bundesweit 
haben zahlreiche Studien gezeigt, dass Schulen mit einem pä-
dagogisch besonders herausfordernden Umfeld personell oder 
sächlich oft sogar schlechter ausgestattet sind, als es bei einer 
aufgabengerechten Verteilung sein müsste. Besondere Heraus-
forderungen – ob Lehrkräftemangel, Bedingungen einer Pan-
demie oder andere – bergen ein besonderes Risiko, dass Nach-
teile an einigen Schulen kumulieren und eine aufgabengerechte 
Verteilung von Ressourcen nicht mehr stattfindet. Als Kern ei-
nes Sozialindexes gelten gemeinhin armuts- und migrationsbe-
zogene Daten, die Einfluss nehmen auf die Qualitätsbereiche 
schulischer Entwicklung: Kontext, Prozess und Wirkung. Die fi-
nanziellen, strukturellen, personellen und sozialen Rahmenbedin-
gungen wirken auf Schule und Unterricht sowie auf Kompetenz- 
erwerb und Schulerfolg ein und umgekehrt. Nach einer Analyse 

der bereits vorhandenen Sozialindizes und Prüfung der zur Ver-
fügung stehenden Daten in Thüringen entschied sich die Arbeits-
gruppe, auch zur Vermeidung einer stigmatisierenden Wirkung, 
den Begriff Unterstützungsindex zu wählen. Dies impliziert, dass 
eben nicht allein soziale Indikatoren auf Schule einwirken, son-
dern auch personelle und strukturelle Faktoren, die ggf. einer an-
deren Unterstützung bedürfen. Mit der Weitung des Sozialindexes 
auf einen Unterstützungsindex können, ergänzend zu dem durch 
Basisindikatoren gewichteten Ranking der Schulen, weitere Indi-
katoren in die Bewertung des Unterstützungsbedarfs einbezogen 
werden – z. B. personelle Versorgung, materielle Ausstattung, An-
teil der Schüler:innen ohne Schulabschluss. Dies erlaubt nicht nur 
eine genauere Beschreibung der herausfordernden Lage, in der 
sich eine Schule befindet, sondern zugleich auch eine zielgenau-
ere Bestimmung der notwendigen Ressourcen. Der einen Schule 
mag es an Lehrkräften und Schulsozialarbeiter:innen mangeln, der 
anderen an Räumen und finanziellen Mitteln für das Lernen am 
anderen Ort oder die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften.

Vom Unterstützungsindex zum StartChancen-Programm – oder 
umgekehrt?

In der zweiten Jahreshälfte 2023 nahm das für einen Start am 
01.08.2024 vorgesehene Bund-Länder-Programm StartChancen 
Konturen an – bundesweit 4000 Schulen sollen ausgewählt werden, 
entweder mit einem schon vorhandenen Sozialindex oder mit einer 
vergleichbaren Vorgehensweise. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Thü-
ringer Arbeitsgruppe erst den Kern eines künftigen Unterstützungs-
indexes vorbereitet und noch nicht entschieden, wie sie mit der 
Frage der etwas eingeschränkten Vergleichbarkeit von Schulen un-
terschiedlicher Schulstufe – Primarstufe, die beiden Sekundarstufen 
– umgehen will. Eine erste Proberechnung zeigte, dass noch wei-
tere Arbeiten notwendig sind. 2024 soll die Arbeit der Gruppe des  
TMBJS mit dem Ziel eines Unterstützungsindexes weitergeführt 
werden. Ein geplanter Vorschlag, der die entsprechenden Rechts-
grundlagen erweitert, soll zusätzlich die Abbildungsqualität der 
verfügbaren Daten auf die Armutssituation der Schüler:innenschaft 

Die GEW Thüringen fordert schon lange die Einführung einer differenzierten Ressourcensteuerung in Bildungs-
einrichtungen. Bildungsgerechtigkeit bedeutet, dass Ressourcen dahin gesteuert werden, wo der Bedarf am 
höchsten ist. Dabei kann ein Sozialindex helfen, Ressourcen ohne Stigma aufgabengerecht zu verteilen.

GERECHTE BILDUNGSCHANCEN

Das StartChancen-Programm als 
Einstieg in einen landesweiten 
Sozialindex für Schulen?
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jeder Schule verbessern. Für die Schulauswahl für StartChancen 
kann aber trotzdem unmittelbar auf die Vorarbeiten zu den geeig-
netsten verfügbaren Indikatoren zurückgegriffen werden. Wegen 
der Vorgabe von fixen Anteilen für die Schulstufen im StartChancen-
Programm, konkret 60 % für die Primarstufe, erfolgt eine getrennte 
gewichtete Heranziehung der folgenden verfügbaren Indikatoren 
und Indexbildung für die unterschiedlichen Schulstufen:

Auswahl der Indikatoren für den Unterstützungsindex

Die Arbeitsgruppe hat drei Basisindikatoren bestimmt:

1. Armutsbezug am Schulstandort
Grundlage sind die SGB II-Quote, für die kreisfreien Städte gilt da-
bei der Stadtteil des Schulstandortes

2. Anteil der Schüler:innen mit Migrationshintergrund sowie 
nicht-deutscher Verkehrssprache in der Familie 

3. Anteil der Schüler:innen mit Förderbedarf (sonderpädagogi-
sches Gutachten) in den Förderschwerpunkten Lernen, emotiona-
le und soziale Entwicklung und Sprache

Die Indikatoren korrespondieren, wie es im Rahmen des Pro-
gramms StartChancen gefordert ist, unmittelbar mit den Pro-
grammzielen und entsprechen auch ungefähr dem Verfahren, 
wie der Bund – erstmals – Programmmittel in einer von drei Pro-
grammsäulen auf die Länder verteilt. Wie von der GEW unter an-
derem mit eigenen Gutachten vorher gefordert, weicht der Bund 
damit erstmals davon ab, die Länder rein nach Wirtschaftskraft 
und Einwohner:innenzahl zu bedenken (Königsteiner Schlüssel).

Konturen von StartChancen

Um die Ausrichtung von StartChancen zu verstehen, lohnt es sich, 
sich das grundgesetzlich verankerte Zusammenarbeitsverbot von 
Bund und Ländern in Erinnerung zu rufen, das bereits lange in der 

Kritik steht und auch eine der Hürden für den Digitalpakt 2.0 dar-
stellt. Ein Investitionsprogramm in definierte Ziele mit gesamtstaat-
licher Bedeutung ist dem Bund nach allgemeiner Lesart trotzdem 
nicht verboten und entsprechend auch Zielstellung bei StartChan-
cen. Das Programm fokussiert sich demnach auf Probleme des ge-
samtdeutschen Bildungssystems, die in den Daten internationaler 
Bildungsstudien sichtbar wurden. Das ist zum einen die schon oben 
angesprochene, in Deutschland stärker als anderswo aufgehende 
Bildungsschere zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft und 
hierbei noch einmal speziell bei Schüler:innen mit Migrationshinter-
grund – im Schnitt schaffen es andere Länder besser, ihren betrof-
fenen Schüler:innen hinreichenden Kompetenzerwerb zu ermögli-
chen. Zum anderen widmet sich das Programm der problematisch 
hohen Zahl von Schülerinnen und Schülern, die auch Mindeststan-
dards in Deutsch und Mathematik oder solche sozialen und emotio-
nalen Kompetenzen nicht erreichen, die für das spätere eigene Ler-
nen und berufliche wie gesellschaftliche Teilhabe benötigt werden. 
Der Bund will nun dort investieren, wo Investitionen nach aktueller 
Erkenntnis den größten Unterschied machen. Bundesweit werden 
10 % der Schulen ausgewählt, wobei die Sozialauswahl die Schulen 
zu identifizieren helfen soll, in denen die angesprochene Bildungs-
schere besonders aufgeht und in denen dieses Nichterreichen von 
Mindeststandards besonders zu erwarten ist. Die Primarstufe wird 
besonderes Gewicht erhalten, weil Investitionen in frühen Phasen 
der Bildungslaufbahn aus wissenschaftlicher Sicht effizienter sind. 
Mit dem Geld, das in die StartChancen-Schulen fließen wird – für 
die 90 bis 100 Thüringer Schulen will der Bund jährlich rund 23 Milli-
onen Euro bereitstellen und erwartet einen Landesanteil in gleicher 
Höhe –, sind allerdings auch Verpflichtungen verbunden. StartChan-
cen-Schulen müssen an der Evaluation und dem Wissenstransfer 
der bei ihnen erfolgreichen Ansätze mitwirken, denn indirekt und 
mittelfristig sollen die mit dem Investitionsprogramm erprobten 
Ansätze auch allen anderen Schulen zugutekommen, teilweise so-
gar schon während der Laufzeit.

Dr. Andres Friedrichsmeier (TMBJS) und 
Kathrin Vitzthum (GEW Thüringen)
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GENDERVERBOT

CDU legt Schippe drauf – Kampf gegen 
Sprachrealität wichtiger als die Brandmauer?

1 www.sueddeutsche.de/politik/cdu-gender-verbot-karin-prien-carsten-linnemann-thueringen-afd-stimmen-1.6252522 (abgerufen: 01.11.2023)  
2 www.researchgate.net/publication/279515531_Reducing_Women's_Lack_of_Fit_with_Leadership_Effects_of_the_Wording_of_Job_Advertisements
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Erneut greift die CDU-Fraktion damit ein Thema auf, bei dem selbst CDU-
Generalsekretär Linnemann warnt: „Wir sollten keine Kulturkämpfe füh-
ren.“ Er betont, „dass der Staat nicht vorschreiben sollte, wie jemand zu 
reden hat“1. Stattdessen stellen die Christdemokraten erneute überein-
stimmende wissenschaftliche Erkenntnisse infrage: Die in der Gesetzes-
begründung von 2022 prominent vorgetragene Behauptung, geschlech-
tergerechte Sprache würde das „tradierte binäre Geschlechtersystem 
von Männern und Frauen infrage [stellen]“, widerspricht sowohl biolo-
gischen Tatsachen, höchstrichterlicher Rechtsprechung als auch bun-
desgesetzlicher Gesetzgebung. Mindestens genauso gravierend wie die 
abermalige Anfeuerung eines Kulturkampfes auf dem Feld der Sprache 
wiegt bei dem erneuten Antrag das erwartbare Abstimmungsverhalten 
im Landtag: So kann die CDU-Fraktion den Antrag nur mit den leicht vor-
hersehbaren Stimmen der AfD-Fraktion beschließen. Mit dem Einbrin-
gen des Antrags macht die Thüringer CDU-Fraktion deutlich, wie löchrig 
die vermeintliche Brandmauer gegenüber jener AfD ist, die nach dem 
Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gilt. 

Doch wie steht es nun wirklich um geschlechtergerechte Sprache?

Bereits 2017 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass der  
Artikel 2 des Grundgesetzes auch die geschlechtliche Identität von 
Menschen schützt, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch 
dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen wollen. Folglich forderte 
das höchste deutsche Gericht einen weiteren positiven Geschlecht-
seintrag als weiblich oder männlich ein. Schließlich beschloss der Deut-
sche Bundestag im Dezember 2018 einen – unter der Federführung 
des damaligen CSU-Innenministers Seehofer entstandenen – Gesetzes-
entwurf zur Einführung des Personenstandes „divers“. Spätestens seit 
2018 existiert damit auch rechtlich ein dritter Personenstand. Damit 
verfehlt der aktuelle CDU-Gesetzesantrag das selbstgesteckte Ziel einer 
rechtssicheren Sprache auf der Grundlage des Grundgesetzes.

Sprache bildet Realität – und Realität bildet Sprache

Fragen wir Menschen auf der Straße nach den Namen von Schauspie-
lern, dann werden weit überwiegend männliche Personen genannt. 
Erst die Frage nach Schauspieler:innen liefert ausgeglichenere Antwor-
ten. Das Beispiel verdeutlicht eine sehr gut nachgewiesene sprachwis-
senschaftliche Erkenntnis: Die alleinige Verwendung des generischen 

Maskulinums fördert eine Gedankenwelt, die von Männern dominiert 
wird. Bereits seit den 1960er Jahren existieren Diskussionen über eine 
geschlechtergerechte deutsche Sprache. Seit 1998 empfiehlt die Du-
den-Grammatik Doppelnennungen („Schauspieler & Schauspielerin-
nen“), was heute keine Irritation im Lesen und Sprechen mehr auslöst. 
Studien belegen nicht nur, dass damit die Gedankenwelt geschlechter-
gerechter wird, sondern auch die Auswirkung auf Berufswahl und die 
Einschätzung der beruflichen Qualifikation von Frauen.2 Sprache formt 
auch die gedankliche und reale Welt, in der wir leben. Und genauso 
wie diese Welt und ihre Wahrnehmung durch den Menschen einem 
steten gesellschaftlichen Wandel unterzogen ist, so wandelt sich auch 
die Sprache. Ein Verbot dieser Entwicklung durch die fiktive Formulie-
rung einer vermeintlich „wahren Sprache“ steht dem nicht nur entge-
gen, sondern ist auch anti-emanzipatorisch.

Wahre Sprache, Sprachpolizei und Barrierefreiheit

Immer wieder wird von Gegner:innen geschlechtergerechter Sprache 
ins Feld geführt, dass diejenigen, die diese nicht anwenden, von einer 
vermeintlichen „Gender-Lobby“ bestraft würden. Tatsächlich ist kein 
einziger Fall bekannt, in dem eine Schul- oder Hochschularbeit im ge-
nerischen Maskulinum wegen dieser Verwendung negativ bewertet 
worden ist. Erst durch ein Verbot geschlechtergerechter Sprache wird 
eine Sprachpolizei eingeführt, die doch im CDU-Antrag kritisiert wird.
Auch das Argument, geschlechtergerechte Sprache sei nicht barriere-
frei, muss kritisch hinterfragt werden. Richtig ist, dass beispielsweise 
der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. feststellt, 
dass die Verwendung von Sonderzeichen beim Einsatz von Bild-
schirmvorleseprogrammen beim aktuellen Entwicklungsstand noch 
nicht geeignet ist. Gleichzeitig empfiehlt der Verband ausdrücklich 
geschlechtsneutrale Formulierungen (oder nachrangig: Beidnennun-
gen). Auch beim Einsatz einfacher und leichter Sprache existieren ers-
te Lösungsansätze. Ein Verbot geschlechtergerechter Sprache fördert 
also nicht die Barrierefreiheit, sondern verhindert die Entwicklung 
barrierearmer Varianten geschlechtergerechter Sprache.

Matthias Gothe
Landesausschuss Diversity

Bereits im November 2022 beschloss die Thüringer CDU-Fraktion mit den Stimmen der AfD-Fraktion einen Antrag 
im Landtag, welcher Landesregierung, Landesbehörden und Landtag dazu aufforderte, geschlechtergerechte 
Sprache nicht zu verwenden. Mit einem neuen Antrag geht die CDU-Fraktion nun einen Schritt weiter: Geschlech-
tergerechte Sprache soll nun per Gesetz an Thüringer Schulen und in der Verwaltung verboten werden.



Am 9. Dezember 2023 haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam auf ein Tarifergebnis für die 
rund zweieinhalb Millionen Landesbeschäftigten verständigt. Vorausgegangen waren massive Warnstreiks.

TARIFPOLITIK

Das war die Tarifrunde der Länder

7Februar 2024 AKTUELLES

In der Dezember-tz berichteten wir bereits über die Thüringer 
Streikaktivitäten an den Hochschulen, u. a. über den Hochschulak-
tionstag am 20. November 2023 in Jena.

Es folgten der Bildungsstreiktag am 28. November sowie un-
ser Thüringer Nikolausstreiktag. 7.000 Streikende waren wir 
zum Bildungsstreiktag in Leipzig, 20.000 bundesweit. Thüringer 
Erzieher:innen, Lehrkräfte, Hochschulmitarbeiter:innen und stu-
dentische Beschäftigte fuhren mit 14 Bussen nach Leipzig. Etliche 
Kolleg:innen reisten mit Zügen oder individuell an.

Um vor der dritten und abschließenden Verhandlungsrunde den 
Arbeitgebern zu zeigen, dass wir weiter kraftvoll streiken, bis sie 
uns ein gutes Angebot vorlegen, riefen wir am Nikolaustag thü-
ringenweit zusammen mit ver.di zum Streik auf. Mehr als 1.400 
Arbeitnehmer:innen des Landes waren dem Streikaufruf gefolgt 
und demonstrierten in Jena für ihre Forderungen.

Am Folgetag, dem 7. Dezember, begann dann die letzte Verhand-
lungsrunde in Potsdam. Sie endete am 9. Dezember mit einem 
„gutem Kompromiss in schwieriger Zeit“ (Maike Finnern, GEW-
Bundesvorsitzende).

Der Abschluss folgt im Wesentlichen dem, was die Gewerkschaf-
ten im April 2023 für die Beschäftigten im Bereich des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit Bund und Kommunen 
vereinbarten, und zieht damit wieder nach:

• Zum frühestmöglichen Zeitpunkt gibt es eine steuer- und 
abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1.800 Euro.

• Von Januar bis Oktober 2024 erhalten die Beschäftigten 
zudem 120 Euro als monatliche Inflationsprämie, ebenfalls 
steuer- und abgabenfrei.

• Ab 1. November 2024 erhöhen sich für alle Beschäftigten die 
Tabellenwerte um 200 Euro, ab 1. Februar 2025 noch einmal 
um 5,5 Prozent. Werden mit den beiden Erhöhungsschritten 
keine 340 Euro erreicht, wird die Gehaltssteigerung zum  
1. Februar 2025 auf 340 Euro gesetzt.

• Die Laufzeit beträgt 25 Monate. Die nächsten Verhandlungen 
finden also ab November 2025 statt.

Warnstreik am 06.12. in Jena, Foto: Michael Kummer

Warnstreik am 28.11. in Leipzig, Foto: Michael Kummer



Auszubildende und Praktikant:innen im Anerkennungsjahr erhal-
ten die Einmalzahlung in Höhe von 1.000 Euro, die monatlichen 
Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 50 Euro. Ab November 2024 
werden ihre Gehälter um 100 Euro erhöht, ab Februar 2025 um 
weitere 50 Euro.

Konkret bedeutet das:

Einstieg in tarifliche Regelung für studentische Beschäftigte

In der Tarifrunde haben sich die studentischen Beschäftigten an 
den Hochschulen gemeinsam mit der GEW und ver.di stark ge-
macht für die Forderung nach einem Tarifvertrag, der ihre Beschäf-
tigungsbedingungen regelt (TVStud). Einen Tarifvertrag haben sie 
zwar noch nicht erreicht, aber einen Einstieg in eine tarifliche Re-
gelung ihrer Arbeitsbedingungen. Während der Verhandlungen 
zeigte sich leider: An die Koalitionsversprechen zu einem TVStud 
wollten sich in der Arbeitgebergruppe weder Vertreter:innen der 
SPD, Grünen noch CDU erinnern – auch um den Preis, studenti-
sche Beschäftigte weiterhin in ihren prekären Arbeitsbedingungen 
zu belassen. Im Verlauf der Verhandlungen versuchte die Arbeit-

geberseite sogar, verschiedene Beschäftigtengruppen im Landes-
dienst gegeneinander auszuspielen. Unsere Antwort hierauf war 
gewerkschaftliche Solidarität: Wir lassen uns weder blockieren 
noch spalten. Auch wenn die jetzt getroffene Vereinbarung im 
TV-L nicht vollständig den Erwartungen der studentischen Be-
schäftigten entspricht, ist es ein Ergebnis, das den Weg für einen 
TVStud ebnet und erste konkrete Verbesserungen enthält. So wer-
den etwa Mindestentgelte für studentische Beschäftigte und Min-
destvertragslaufzeiten von in der Regel zwölf Monaten festgelegt. 
Außerdem ist festgehalten, dass in der nächsten Tarifrunde erneut 
über die Anpassung der Mindestentgelte verhandelt wird. Damit 
erkennen die Länder-Arbeitgeber an, dass es in den Länder-Tarif-
runden künftig auch um die studentischen Beschäftigten geht.
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Verbesserungen für Erzieher:innen

Die Gewerkschaften hatten gefordert, die im Jahr 2022 für den 
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD) vereinbarten Ver-
besserungen zu übernehmen. Dieses Ziel wurde teilweise erreicht. 
Auch für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Län-
der werden ab 1. Oktober 2024 die Stufenlaufzeiten der S-Tabelle 
an die der allgemeinen Tabelle angepasst und damit verkürzt. Das 
heißt für die Erzieher:innen: Schneller mehr Geld. Die zusätzlichen 
freien Tage, sogenannte Regenerationstage, lehnten die Länder-
Arbeitgeber leider rigoros ab. Dem Argument, dass sie mit dem öf-
fentlichen Dienst von Bund und Kommunen gleichziehen müssen, 
wenn sie Fachkräfte halten wollen, waren sie nicht zugänglich. Die 
GEW wird sich weiterhin für Verbesserungen für die Beschäftigten 
im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder einsetzen.

Eure häufigsten Fragen zum Tarifabschluss

Stichtage, Auszahlungszeitpunkt, Begrifflichkeiten: Hier gehen wir 
noch einmal auf Eure spezifischen Fragen ein.

Wann kommen die Inflationsausgleichszahlungen?

Die Einmalzahlung in Höhe von 1.800 Euro soll laut Formulierung 
im Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestie-
genen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) zum „frühest-
möglichen“ Zeitpunkt ausgezahlt werden. Inzwischen haben meh-
rere Finanzministerien verlautbart, dass die Auszahlung sich „aus 
technischen Gründen“ bis März oder sogar April 2024 verzögern 
kann. Das betrifft auch die monatlichen Sonderzahlungen von 
Januar bis März 2024. Wir haben die Thüringer Finanzministerin 
im Dezember schriftlich aufgefordert, die Umsetzung des Tarifer-
gebnisses für die Tarifbeschäftigten unverzüglich anzugehen. Die 
gute Nachricht: Alle Sonderzahlungen werden selbstverständlich 
in vollem Umfang nachbezahlt! Als Inflationsausgleichszahlungen 
sind sie von Steuern und Sozialabgaben befreit.

Wie hoch sind die Inflationsausgleichszahlungen, wenn man in 
Teilzeit arbeitet?

Auch Teilzeitbeschäftigte erhalten Inflationsprämien. Sie erhalten 
sowohl die einmalige Inflationsprämie wie auch die monatlichen 
Inflationsprämien anteilig zu ihrem jeweiligen Beschäftigungsum-
fang. Stichtag für die einmalige Inflationsprämie ist der Beschäf-
tigungsumfang am 9. Dezember 2023. Für die monatliche Inflati-
onsprämie ist der Beschäftigungsumfang am 1. Tag des jeweiligen 
Monats entscheidend.

Bekommen auch Beschäftigte in Elternzeit die einmalige Inflati-
onsausgleichszahlung?

Es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Am 9. Dezember 2023 
muss ein Arbeitsverhältnis bestanden haben. Außerdem muss 
mindestens an einem Tag zwischen dem 1. August 2023 und dem 
8. Dezember 2023 Anspruch auf Entgelt bestanden haben. Zum 
Anspruch auf Entgelt gehören auch Zahlungen im Beschäftigungs-
verbot und im Mutterschutz. Beschäftigte, die während des ge-
samten Zeitraums zwischen dem 1. August 2023 und dem 8. De-
zember 2023 in Elternzeit waren, haben keinen Anspruch.

Ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte wurde nicht er-
reicht, dafür eine „schuldrechtliche Vereinbarung“. Was bedeu-
tet das konkret? 

Mit der schuldrechtlichen Vereinbarung gibt es erstmals einen 
Vertrag zwischen den Gewerkschaften und den Länderarbeitge-
bern, der die Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter 
regelt. Individuelle Ansprüche daraus sind zwar nicht einklagbar. 
Verletzen Arbeitgeber allerdings die Vereinbarung, stellt dies ei-
nen Vertragsbruch dar, der durch die Gewerkschaften eingeklagt 
werden kann. 

Wie geht es jetzt weiter?

Gewerkschaften und Arbeitgeber einigten sich auf eine Erklä-
rungsfrist bis zum 19. Januar 2024. Nach Ablauf der Erklärungsfrist 
beginnen die Redaktionsverhandlungen. Darin stimmen Gewerk-
schaften und Arbeitgeber den genauen Wortlaut der Änderungs-
tarifverträge ab.

Die Laufzeit der Entgelttabellen endet am 31. Oktober 2025. Bis zu 
diesem Datum können die Entgelttabellen nicht gekündigt werden 
und es herrscht Friedenspflicht. Es darf nicht für weitere Lohner-
höhungen gestreikt werden. 

Die nächste Länder-Tarifrunde beginnt daher im Herbst 2025. 
Dann verhandeln Gewerkschaften und Arbeitgeber wieder über 
eine Gehaltserhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
der Länder.

Nadine Hübener
Referentin für Bildung und Tarif
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Studentische Beschäftigte tragen das TVStud-Banner in Jena. Foto: Nadine Hübener
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ARBEITSZEITERFASSUNG

Arbeitszeiterfassung dient 
dem Gesundheitsschutz

AKTUELLES

Spätestens seit dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
vom 13. September 2022 steht fest: die Arbeitszeit von allen 
Arbeitnehmer*innen ist zu erfassen. Die Arbeitgeberseite ist ver-
pflichtet, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu messen. Mit diesem 
Beschluss des BAG wurde das entsprechende Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom Mai 2019 auch für Deutschland verbindlich, auch 
ohne ein entsprechendes Bundesgesetz. In Artikel 17 dieser EU-Ar-
beitszeitrichtlinie werden Abweichungen bei der Umsetzung beschrie-
ben. Diese seien möglich bei Tätigkeiten, die aufgrund ihrer beson-
deren Merkmale nicht gemessen bzw. im Voraus festgelegt werden 
könnten. Benannt werden hier u.a. leitende Angestellte oder sonstige 
Personen mit selbständiger Entscheidungsbefugnis. Darauf bezugneh-
mend forderte die Kultusministerkonferenz (KMK), dass Lehrkräfte 
von der Arbeitszeiterfassung ausgenommen werden sollen.

Für alle Beschäftigten in Schulen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erteilte 
dieser Anfrage im August eine klare Absage; für Lehrkräfte käme 
Artikel 17 nicht zur Anwendung. Das BMAS schrieb ferner, dass der 
europäische Arbeitnehmerbegriff auch Beamt*innen einschließt 
und das Arbeitsschutzgesetz Anwendung findet. Und nur weil der 
konkrete Umfang der Arbeitszeit nicht in jedem Fall im Voraus 
feststeht, steht einer nachträglichen Dokumentation am Ende des 
Arbeitstages nichts entgegen. Mit dieser Maßgabe des BMAS ist 
klar, die Arbeitszeiterfassung gilt für alle Beschäftigten in Schulen. 
Die Frage ist also nicht, ob die Arbeitszeiterfassung kommt, son-
dern wie sie umgesetzt werden wird. Arbeitszeiterfassung ist Teil 
der Anwendung des Arbeitsschutzgesetzes und dient damit dem 
Gesundheitsschutz.

Anforderungen an die Arbeitszeiterfassung

In verschiedenen Arbeitsgruppen auf Landes- und auf Bundesebe-
ne hat sich die GEW intensiv mit dem Thema Arbeitszeiterfassung 
beschäftigt. Dabei wurde klar, die Verhandlungen zur Arbeitszei-
terfassung müssen getrennt von einer Diskussion um andere Ar-
beitszeitmodelle geführt werden. Die Personal- bzw. Betriebsräte 
sind hier in der Mitbestimmung. Folgende Anforderungen an die 
Arbeitszeiterfassung wurden definiert:

1. Die vom Arbeitgeber zu verantwortende Erfassung der geleiste-
ten Arbeitszeit muss datensparsam erfolgen – es wird nur erfasst, 
was gesetzlich erforderlich ist: Anfang, Ende und Pausen. Die Be-
schäftigten sowie die zur Vertraulichkeit verpflichteten Personal-
vertretungen haben jederzeit Zugriff auf die gespeicherten Daten.

2. Die Erfassung sollte zeitnah durch die Beschäftigten mit einem 
einfach zu handhabenden, manipulationssicheren elektronischen 
System erfolgen. Sie ist dadurch unabhängig von Zeit und Ort der 
Erbringung der Arbeitszeit und schränkt Lehrkräfte nicht in ihrer 
pädagogischen Freiheit ein.

3. Arbeitszeiterfassung ist kein Instrument der Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle. Maßnahmen zur Durchsetzung von Arbeitsschutznor-
men sind gemeinsam mit den Personalräten zu entwickeln und müs-
sen die Arbeits- und Lebensrealität der Lehrkräfte berücksichtigen.

4. Um die Handlungsbedarfe aufgrund zeitlicher Überlastung zu 
identifizieren, kann es sinnvoll sein, Daten in einem aggregierba-
ren Format zu erfassen und zu speichern. Weitergehende Infor-
mationen, z.B. über ein Cluster der Tätigkeiten, dürfen nur in an-
onymisierter Form aggregiert und verarbeitet werden. Dann aber 
können sie wertvolle Informationen zur Weiterentwicklung der 
Schulentwicklung und der Personalbedarfsplanung liefern.

5. Zur Steuerung ihrer eigenen Arbeit kann es für Lehrkräfte zu-
dem sinnvoll sein, verschiedene Tätigkeitscluster differenziert zu 
erfassen. Diese Informationen dürfen dann aber nur der einzelnen 
Lehrkraft zur Verfügung stehen, nicht den Dienstvorgesetzten.

Formen der Entlastung verhandeln

Verschiedene Arbeitszeitstudien, die für Lehrkräfte durchgeführt 
worden sind, belegen schon seit 2015, dass die durchschnittli-
che wöchentliche Arbeitszeit für Lehrkräfte viel zu hoch ist. Die-
se übersteigt regelmäßig die gesetzlich festgelegte maximale Ar-
beitszeit von 48 Stunden in der Woche und ist in den vergangenen 
Jahren noch einmal gestiegen. Ganz klar ist, die Arbeitszeiten sind 
strukturell viel zu hoch. Allein um diese Mehrarbeit auszugleichen 
müssten laut Rackles rund 30.000 Lehrkräfte eingestellt werden. 
Nicht unterrichtende pädagogische Beschäftigte im Land Bremen 
berichten ebenfalls, dass die Zeiten, die sie mit Vor- und Nachbe-
reitung sowie Kooperation und Gesprächen verbringen, nicht mit 
den zur Verfügung stehenden Stunden abgedeckt werden kann. 
Wenn die Arbeitszeiterfassung diese Mehrarbeit aller Beschäftig-
ten endlich sichtbar macht, gilt es die richtigen Konsequenzen in 
Form von Entlastung zu verhandeln. 

Elke Suhr
Landesvorstandssprecherin der GEW Bremen

Die Frage ist nicht ob, sondern wie der Arbeitsgerichtsbeschluss umgesetzt wird



11Februar 2024 AKTUELLES

Wir alle kennen das: Der Alltag als Studierende:r läuft nicht immer 
rund. Nach den Feiertagen um Weihnachten und Silvester herum 
hat man andere Dinge im Kopf als Lernen, man lässt die Uni et-
was schleifen, und dann ist sie auch schon da: die Prüfungsphase. 
Und mit ihr auch der Stress, den wir alle schon vom letzten Jahr 
kennen. Wie soll man in so kurzer Zeit all das Wissen in den Kopf 
bekommen? Genau in einer solchen stressigen Phase geht dann 
auch noch die Beziehung in die Brüche, oder die Feiertage waren 
nicht so harmonisch wie erhofft und der Streit 
mit der Familie spukt immer noch im Kopf 
herum. Wie soll man sich da noch 
aufs Lernen konzentrieren können? 
Manchmal kommt viel zusammen und 
vielleicht kommt das Bedürfnis auf, sich 
den ganzen Stress einfach mal von der 
Seele reden zu können. Vielleicht sogar 
mit einer neutralen Person, die einfach 
nur zuhört und versteht.

Wer wir sind

Die CampusCouch, eine Hochschulgruppe von und für Studie-
rende an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, hat sich genau 
diesem Problem angenommen. Ein Team von circa 20 freiwilligen 
Studierenden hat ein offenes Ohr für Studierende und all ihre 
kleinen und großen Probleme. Egal, ob es dabei um Streit mit 
Mitbewohner:innen geht, du dich irgendwie einsam fühlst, die 
Uni zu stressig ist, Prüfungsangst, Liebeskummer oder finanzielle 
Sorgen dich plagen, oder du einfach mal reden möchtest. Und das 
Ganze ist völlig kostenlos.

Wie wir dich unterstützen wollen

Sinn und Zweck des Ganzen ist keine Psychotherapie oder das Er-
teilen von klugen Ratschlägen, die Mitglieder der CampusCouch 
sind dafür auch gar nicht ausgebildet. Es handelt sich vielmehr 
um ein leicht verfügbares, ungezwungenes, niederschwelliges Zu-
hörangebot auf Augenhöhe ohne lange Wartezeiten. Es soll z. B. 
bei einem Spaziergang im Paradies-Park ein Rahmen geschaffen 
werden, in dem alles aus- und angesprochen, Emotionen Raum 
gegeben, Gedanken geordnet werden können und einfach mal 
zugehört wird.

Sollte nach dem Gespräch dann noch mehr Redebedarf vorhan-
den sein, hat die CampusCouch außerdem Informationen über 
weiterführende Hilfsangebote oder Therapiemöglichkeiten und 
unterstützt auch gerne bei der Kontaktaufnahme, wenn dies er-
wünscht ist.

Wie du uns erreichen kannst

Wenn du mal das Bedürfnis nach Reden verspürst, reicht eine E-
Mail oder eine Instagram-Nachricht an uns mit dem Wunsch nach 
einem Gespräch völlig aus. Ein Mitglied der CampusCouch wird 

sich dann zeitnah bei dir melden und mehrere mögliche Termine 
vorschlagen, wovon du dann einen auswählen kannst. Gemein-
sam wird dann ein Treffpunkt vereinbart, von dem aus sich bei 
einem Spaziergang oder beim Besuch eines ruhigen Cafés Zeit für 
dein Anliegen genommen wird. Natürlich kann das Gespräch auch 
online geführt werden. Das Mitglied der CampusCouch versucht 
während des Treffens dann so gut wie möglich, deine Sorgen und 
belastenden Lebensumstände zu verstehen und durch verständ-

nisvolles Zuhören etwas Klarheit und Entlas-
tung zu schaffen. Natürlich wird alles, was 

in den Gesprächen besprochen wird, 
streng vertraulich behandelt und nicht 
weitererzählt.

Wofür wir uns auch einsetzen

Abgesehen vom Gesprächsangebot en-
gagiert sich die CampusCouch dafür, 
dass das Bewusstsein für die Wichtig-

keit mentaler Gesundheit im Uni-Alltag 
steigt. Um dies zu erreichen, werden Informationsveranstaltun-
gen auf dem Universitätsgelände und Internetauftritte, bspw. Ins-
tagram oder die Website, genutzt.

Zum Beispiel gab es während der Weihnachtszeit auf Instagram 
einen Adventskalender mit Ideen angefüllt, wie man Dankbarkeit, 
Achtsamkeit und kleine entspannende oder kreative Aktionen in 
den Alltag integrieren kann. Außerdem wurden im letzten Jahr 
während der Prüfungsphase Entspannungsübungen angeboten, 
die Studierende in Lernpausen besuchen konnten. Und besonders 
hörenswert: Vor kurzem durften zwei der Mitglieder im Podcast 
des Studentischen Gesundheitsmanagements der Universität 
Jena über das Projekt CampusCouch sprechen.

Wenn du mitmachen möchtest

Bei der CampusCouch engagieren konnten sich bis jetzt lediglich 
Psychologie-Studierende. Prinzipiell ist die ehrenamtliche Mitar-
beit in der Hochschulgruppe jedoch auch für Studierende anderer 
Studienrichtungen offen, weshalb sich alle gerne bewerben kön-
nen. Informationen dazu und auch zu den (Zuhör-)Angeboten der 
CampusCouch finden sich auf der Website oder auf Instagram.

Lara Puchta von der CampusCouch

EIN STUDENTISCH ORGANISIERTES ZUHÖRANGEBOT AN DER FSU JENA

CampusCouch – ein offenes Ohr  
von und für Studierende

Foto: Alexia Gaus

Abbildung: Elena Luca Zuschlag

www.uni-jena.de/campuscouch
Instagram: @campuscouch
E-Mail: campus.couch@uni-jena.de
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Das Teilprojekt StrateDie ist ein Bestandteil des vom BMBF finan-
zierten Verbundprojektes „Schulentwicklung: Digital – Demokra-
tisch“. An der Friedrich-Schiller-Universität wird es von PD Dr.  
Luisa Conti zusammen mit Rrivu Banerjee, M.A. (Institut für 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und Interkulturelle Studien/
Bereich Interkulturelle Wirtschaftskommunikation) koordiniert. 
Das Ziel dieses Projektes ist, multimediale Materialen zu entwi-
ckeln, die es Lehrpersonen erleichtern, Digitalisierung strategisch 
einzusetzen, um alle Schülerinnen und Schüler effektiver in den 
Lernprozess in den verschiedenen Fächern miteinzubeziehen. Da-

hingehend ist uns daran gelegen, auf die Wünsche der Lehrper-
sonen einzugehen. Deshalb werden interessierte Kolleginnen und 
Kollegen herzlich dazu eingeladen, mit uns über ihre Wünsche zu 
sprechen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir die oben erwähn-
ten multimedialen Materialen, die Lehrkräften dann zur freien 
Verfügung gestellt werden.

Bei Interesse an der Teilnahme, melden Sie sich bei uns: 

StrateDie@uni-jena.de, rrivu.banerjee@uni-jena.de

MULTIMEDIALE MATERIALIEN FÜR LEHRKRÄFTE

Teilprojekt „Strategische Digitalisierung  
für eine inklusive Schulentwicklung“ 
(StrateDie)

Termin:  25. Februar 2024, 11 Uhr

Veranstaltungsort:  Erfurt, CineStar 
  Kino 7, 150 Plätze

Eintritt:  für GEW-Mitglieder und mit  
  einer Begleitung kostenlos!

Online-Anmeldung:  bis 21.02.2024 möglich.

Alle Details:  www.gew-thueringen.de/veranstaltungen/
  detailseite/the-zone-of-interest  

GEW-KINO

The Zone of Interest



Hiermit bestelle ich verbindlich den GEW-Lehrer:innenkalender im A5-Format 
(Ringbuch) für das neue Schuljahr 2024/2025 bei der

MUSS ICH HABEN!

Neuer Lehrer:innenkalender  
für das Schuljahr 2024/2025

Preis pro Stück für Mitglieder 8,00 EUR, 
für Nichtmitglieder 10,00 EUR zuzüglich 
Versandkosten (2,10 Euro bis 500 g,  
3,90 Euro ab 501 g).
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GEW-Wirtschaftsdienst GmbH
Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
Tel. 0361/59095-55 oder Fax 0361/59095-60
E-Mail: info@gew-wirtschaftsdienst.de

Die Lieferung (ab ca. 13. KW) ab 10 
Stück erfolgt direkt vom FLVG-Verlag

versandkostenfrei auf Rechnung an:

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Tel.-Nr.

E-Mail

Schule

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Tel.-Nr.

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

GEW-Mitglieder Nichtmitglieder

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl

Name, Vorname    Anzahl
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Die AG Arbeits- und Gesundheitsschutz unterliegt dem Referat Tarif- und Beamtenrecht. Sie besteht aktuell 
aus Mitgliedern der Referate Hochschule und Forschung, Frühkindliche Bildung und Sozialpädagogik sowie 
dem Referat Allgemein- und Berufsbildende Schulen. 

Februar 2024ÜBER UNSERE ARBEIT IN DER GEW

FÜR EUCH DA

Aktuelles aus der AG Arbeits- 
und Gesundheitsschutz

Die AG möchte in ihrer Arbeit die verschiedenen in der GEW Thüringen 
organisierten Arbeitsbereiche in den Blick nehmen, ihre Situation erfas-
sen und Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes ableiten sowie deren Umsetzung erreichen. Bereits bestehende 
Maßnahmen, Gesetze und Verordnungen werden hinsichtlich ihrer Um-
setzung und Wirksamkeit überprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass entspre-
chende Vorschriften noch immer nicht in allen Bildungseinrichtungen 
durch die Arbeitgeber eingehalten werden. Da die Probleme sehr vielfältig 
und je nach Arbeitsbereich sehr individuell sind und nicht alle Probleme 
gleichzeitig angegangen werden können, einigten sich die AG-Mitglieder 
darauf, sich zunächst auf vier zentrale Forderungen zu konzentrieren. Vor 
diesem Hintergrund wurde folgender Antrag zur letzten Landesvorstands-
sitzung am 25.11.2023 eingebracht: „Die GEW Thüringen möge sich dafür 
einsetzen, dass in allen Bildungseinrichtungen die geltenden gesetzlichen 
Vorgaben und Richtlinien umgesetzt werden, insbesondere dass

1. arbeitsschutzgerechte und gesundheitsförderliche Arbeitsplätze, die 
dem heutigen Standard entsprechen und den heutigen Bedingungen 
angepasst sind (z.B. ergonomische Möbel, verkürzte Sitzflächen und 
Fußstützen für kleiner Personen, ergonomische digitale Endgeräte), 
vorgehalten werden,

2. die Vorsorgeuntersuchung für Bildschirmarbeitsplätze (G-37) für alle 
Beschäftigten angeboten wird,

3. die Grenzen für Flächenbedarf und Schallpegel nach den gesetzlichen 
Vorgaben (DGUV-Branchenregeln) eingehalten werden,

4. eine verbindliche Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten vorge-
nommen wird.“

Nachdem der Landesvorstand diesem Antrag zugestimmt hat, gilt es für 
die AG-Mitglieder nun, herauszuarbeiten, wie diese Forderungen umge-
setzt werden können. Für diese Weiterarbeit würden wir uns über weitere 
Mitglieder in unserer AG, aus allen in der GEW vertretenen Berufsgruppen, 
sehr freuen. Wenn Du Lust hast, uns zu unterstützen, dann melde Dich bei 

• Dana Kecke (dana.kecke@gew-thueringen.de) oder 
• Mareen Sacchet (mareen.sacchet@gew-thueringen.de). 

Dana Kecke, 
Mareen Sacchet und 

Thomas Messner                                                                                                             
Leitungsteam der AG Arbeits- 

und Gesundheitsschutz

Was ergibt sich daraus für die GEW? Was soll aus unserer Sicht Schule 
in Zukunft leisten und wie soll sie es tun? Diese und viele andere Fragen 
wollen wir mit Euch Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Im Jahr 2024 
werden wir vermutlich nicht die „eine“ Antwort finden, aber wir können 
zusammen daran arbeiten, unsere Vorstellung von Schule zu entwickeln.

REFERAT SCHULE  

Quo vadis Schule?
Das Ergebnis der neuesten PISA-Studie fand einen ähn-
lichen Einschlag in den Medien wie der PISA-Schock 
des Jahres 2000. Doch können die Ergebnisse kaum 
eine Lehrkraft an Grund- und weiterführenden Schu-
len überraschen, spiegeln sie doch die tatsächlichen 
Entwicklungen an Schule recht gut wider. Zumindest 
in den für die Studie relevanten Kompetenzen.

Projekte zur Lehrkräftegewinnung

Auf der Hand liegt, dass auch für die GEW der Lehrkräftemangel das wohl 
wichtigste Thema war. Im Rahmen der PEK-Verhandlungen (Personalent-
wicklungskonzept) mit dem Ministerium bringen wir uns konstruktiv ein. 
In Unterarbeitsgruppen geht es zum Beispiel um Lehrkräftegewinnung 
und um das große Thema Seiteneinstieg, das in Zukunft eine immer grö-
ßere Rolle spielen wird.

Politische Teilhabe an Entscheidungen zum Schulgesetz

Eine Novelle des Schulgesetzes und der Schulordnung stand ebenfalls im 
vergangenen Jahr an. Wir haben uns in diese Diskussionen durch schrift-
liche Stellungnahmen und Anhörungen im Landtag eingebracht. Der 
Entwurf einer neuen Schulordnung und insbesondere die überarbeitete 
Stundentafel haben wir kritisch begleitet. Ja, die Anzahl der Unterrichts-
fächer zu reduzieren und die Schaffung von Wahlmöglichkeiten begrüßen 
wir als GEW. Die Abwahlmöglichkeit von Sozialkunde im Gymnasium war 
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REFERAT HOCHSCHULE UND FORSCHUNG  

Über Fortschritte und 
anstehende Herausforderungen

Unser Jahresrückblick

Gemeinsam mit den Beschäftigten der Thüringer Hochschulen sowie den 
Akteur:innen in den Interessenvertretungen blicken wir auf ein ereignisrei-
ches Jahr 2023 zurück. Wir haben uns intensiv in den Prozess um die Hoch-
schulentwicklung 2030+ eingebracht, neben der Mitwirkung am HPR- und 
DGB-Papier haben wir eine eige-
ne Positionierung erarbeitet und 
durften diese beim Fachgespräch 
der Thüringer Linken im Land-
tag präsentieren und weitere 
Impulse im Zusammenhang mit 
„Guter Arbeit“ aufnehmen. Des 
Weiteren hatten wir die Möglich-
keit, Minister Tiefensee in einem 
intensiven Gespräch davon zu 
überzeugen, dass Nachbesserun-
gen an der Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung nötig sind. Wir wissen 
von einem derzeit auf Arbeitsebene stattfindenden Austauschprozess mit 
Vertreter:innen des Hauptpersonalrats und sind optimistisch, dass es in 
dieser Landtagslegislatur noch „eine kleine“ Änderung geben wird. Auch 
die Novelle WissZeitVG (Wissenschaftszeitvertragsgesetz) begleiten wir kri-
tisch, neben der Teilnahme an einer Podiumsdiskussion des Dr. FSU haben 
wir uns u. a. mit einem „Karriereglücksrad“ und einer Onlinebefragung an 
der Aktionswoche Wissenschaft und dem Spiel „Hanna ärgere dich (nicht)!“ 
am Hochschulaktionstag beteiligt. Im Rahmen des Thüringen-Projekts wur-
den wir für ein Interview angefragt, dem wir gerne nachgekommen sind. Es 

ist uns gelungen, auch im Jahr 2023 wieder neue Mitglieder zu gewinnen, 
darunter auch die ein oder andere Multiplikator:in, die wir Euch hoffentlich 
in einer der nächsten Ausgaben auch vorstellen können.

Unser Jahresausblick

Das Wahljahr 2024 wirft seine Schatten voraus, denn es wird 
u. a. auch darum gehen, wie sich die Thüringer Hochschulen in 
den kommenden Jahren aufstellen werden können. Aus diesem 
Grund planen wir Gespräche mit den wissenschaftspolitischen 
Sprecher:innen der im Thüringer Landtag vertretenen demokra-
tischen Parteien. Um die Betriebsverbände vor Ort zu unterstüt-
zen, unseren Multiplikator:innen und Mitgliedern ein Austausch-
format zu bieten und um wieder mehr in der Fläche präsent zu 
sein, werden wir das Referat zukünftig nicht nur in Erfurt tagen 
lassen. Des Weiteren werden wir versuchen, unsere Öffentlich-
keitsarbeit (insbesondere SocialMedia) auszubauen.

Du hast in diesem Zusammenhang mit o. g. Abgeordnetengesprächen Fra-
gestellungen, die wir unbedingt berücksichtigen sollten? Du hast Ideen, Zeit 
und Lust, uns in Sachen Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen? Melde Dich 
gerne unter marlis.bremisch@gew-thueringen.de. 

Katrin Glaser
Referatsleitungsteam Hochschule und Forschung

GEW Thüringen

Katrin Glaser (Referatsleitungsteam HuF) stellt 
auf der Konferenz GEW-Positionen vor.

für uns aber nicht tragbar und wir haben diese entsprechend abgelehnt. 
Im überarbeiteten Entwurf ist diese Möglichkeit nicht mehr enthalten. 
Eine gute Entscheidung in einer Zeit, in der die Demokratie immer weiter 
unter Druck gerät. Die Gesetzentwürfe zum Schulgesetz von unterschied-
lichen Fraktionen aus Opposition und Koalition wurden aufgrund der po-
litischen Verhältnisse im Thüringer Landtag nichts.

Interne Änderungen und Entwicklungen

Wir haben viele Arbeitsgemeinschaften und Stammtische, die sich mit diesen 
und anderen Fragen beschäftigen. Unser Dank geht an die Kolleginnen und 
Kollegen, die diese Gremien leiten, und natürlich an alle, die auch im letzten 
Jahr wieder aktiv mitgearbeitet haben. Wie in vielen Organisationen und 
Bereichen in der Gesellschaft ist auch in der GEW Thüringen der Generati-
onswechsel eine große Herausforderung. Im Zuge dessen haben wir die eine 
oder andere AG bzw. Stammtisch an junge Kolleg:innen übergeben können. 
Im Bereich der Horterzieher:innen wurde ein neues Online-Format erfolg-
reich etabliert, in dem rechtliche Fragen besprochen werden. Vielen Dank an 

das neue Leitungsteam der AG Hort. Besonders aktiv waren auch die Sonder-
pädagogischen Fachkräfte (SPF), die sich in einer AG organisiert haben und 
nun vorrangig daran arbeiten, eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 
10 zu erreichen. Gemeinsam mit dem Referat Tarif- und Beamtenpolitik (TuB) 
versuchen wir das zu erreichen. Die kleine, aber nicht minder aktive Arbeits-
gemeinschaft TGS hat sich sehr oft online getroffen, um unterschiedlichste 
Themen in dem Bereich zu bearbeiten. Dies ist keine vollständige Aufzählung 
der Arbeit in unserem Referat. Informiert euch gern auf der Homepage über 
die AGs und Stammtische. Wir freuen uns über jeden Neuzugang. Die GEW 
bietet euch den Raum und die Unterstützung, für eure Anliegen aktiv zu wer-
den, getreu dem Motto: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 

Seid auch Ihr Teil der Antwort auf die Frage und gestaltet aktiv den 
zukünftigen Weg der Schule.

Kristina Argus, Thomas Pfeuffer
Referatsleitungsteam Allgemein- und 

Berufsbildende Schulen
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Erstes Fazit nach über 12 Monaten 
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Als stellvertretende Landesvorsitzende habe ich Ende September 
2022 auch wieder die Verantwortung, dieses Mal im Team mit 
Marcel Helwig, für das Referat Mitgliederbetreuung und Gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit übernommen.

Als langjähriges GEW-Mitglied und Kreisvorsitzende der Kreis-
verbände Weimar und Apolda hat sich meine Erfahrung immer 
wieder bestätigt, dass neue Mitglieder zum Großteil nur über die 
direkte Ansprache gewonnen werden. 

Und junge Menschen werben junge Menschen.

Darum haben wir uns nach der Verabschiedung unserer Jana 
Bonn als Ansprechpartnerin für Lehramtsanwärter:innen, für jun-
ge Kolleg:innen, auch für Seiteneinsteiger:innen, um einen würdi-
gen Nachfolger bemüht. Auf unsere Ausschreibung konnten wir 
unter sieben Bewerber:innen gezielt auswählen. Mit Paul Menger 
haben wir einen hoch motivierten jungen Menschen gefunden, 
der diese intensive Werbung und Betreuung der Neumitglieder 
weiter vorantreibt.

Dabei wird Paul durch zahlreiche Mitstreiter:innen aus den Kreis- 
und Betriebsverbänden unterstützt, denn die vier Einstellungster-
mine für die neu eingestellten Referendar:innen sind in den fünf 
Schulämtern oft an den gleichen Tagen geplant. Danke für die 
immer wieder aktive Unterstützung durch unsere ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen. Nur mit eurer Hilfe sind als GEW Thü-
ringen mit unseren Ständen vor Ort präsent und können unsere 
eigens für diese Begrüßung kreierten GEW-Mäppchen erfolgreich 
überreichen. 

Zum zweiten wichtigen Schwerpunkt unseres Referates wurde in 
den letzten Monaten die Besetzung und Themenfindung unserer 
neu gegründeten AG „Organisationsentwicklung“. Diese AG OE 
hat die enorme Aufgabe, die Arbeit und Mitgliederentwicklung 
der GEW Thüringen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrach-
ten und neue Ansätze zu finden, auszuprobieren und eventuell 
auch zu verwerfen. Wohl auch durch die besondere Mischung 
von GEW-ler:innen ist die Zusammenarbeit in der Gruppe auch 
so ausgesprochen kreativ. Angefangen bei Studierenden, über 
Beschäftigte aus dem schulischen Bereich, über Angestellte bei 
freien Trägern bis hin zu Hochschulmitarbeitern sind in dem Team 
fast alle Personengruppen vertreten, die in der GEW Thüringen 
organisiert sind.

Erste Ergebnisse wurden durch zwei AG-Mitglieder auf der Lan-
desvorstandssitzung im Juni 2023 in Hermsdorf vorgestellt: 

• Persönliche Ansprache jedes Neumitglieds in den ersten drei 
Wochen erhöht das Zugehörigkeitsgefühl

• Deutliches „Entschlacken“ des zu umfangreichen Starter-
Paketes für Neumitglieder 

Und vor allem kam in der OE-Gruppe die Erkenntnis auf, dass die 
GEW Thüringen sich zur echten Mitmach-Gewerkschaft entwi-
ckeln kann, wenn sie mit niederschwelligen Angeboten vorhan-
dene Stärken „einfacher“ Mitglieder besser nutzt und sie direkt 
einbezieht.

Warum nicht eine Sammlung von verschiedenen Angeboten ent-
stehen lassen mit Themen wie z. B.: „Wie bereite ich eine Exkur-
sion in die Gedenkstätte Buchenwald vor?“ oder auch nur „Wer 
tauscht mit uns Strickmuster aus?“.

Lassen wir uns weiter von dem anderen Blick auf unsere GEW 
Thüringen überraschen und ich persönlich erwarte ausbaufähige 
Mitmach-Effekte.

Steffi Kalupke
stellvertretende Landesvorsitzende

Referatsleitungsteam
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Gemeinschaftsaufgabe gb@

Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit (gba) ist seit 1997 als eine 
der Gemeinschaftsaufgaben der GEW festgelegt. Das bedeutet, 
dass ein Teil des Geldes für die Arbeit auf Bundes- und Landesebe-
ne nach einem gemeinsam festgelegten Schlüssel vergeben wird, 
es bedeutet aber auch, dass Schwerpunkte gewerkschaftlicher 
Bildungsarbeit u. a. von den Gewerkschaftstagen festgelegt wer-
den (können). Der Rahmen ist aber ein sehr großer, sodass wir als 
Landesverband gut auf die Anforderungen und Wünsche unserer 
GEW-Mitglieder eingehen können.

Onlineformate sind etabliert

In den letzten Jahren haben sich neben den Präsenzveranstaltun-
gen – Corona sei Dank – auch Onlineveranstaltungen etabliert. 
Dies sind meist kürzere Formate, Gesundheitsthemen sind häufig 
dabei. Diese Formate haben den Vorteil, dass auch Mitglieder teil-
nehmen können, die es nicht schaffen würden, für z. B. zwei Stun-
den nach Erfurt zu fahren. Wir können hier also ortsunabhängiger 
und zeitschonender agieren.

Persönlicher Austausch bleibt wichtig

Aber irgendwann haben alle gemerkt: Onlineveranstaltungen sind 
eine sinnvolle Ergänzung, aber Einiges geht doch nicht (so gut), 
wenn sich nicht Teilnehmer:innen und Seminarleitung „Auge 
in Auge“ gegenüberstehen (oder -sitzen). Für manche Themen 
braucht es einfach eine Präsenzveranstaltung. Und egal, ob ein- 
oder mehrtägig: Sie sind immer gut gebucht, wie wir auch letztes 
Jahr erfreut feststellen konnten. Die Themen reichen hier vom Ge-
sundheitswochenende über gesellschaftspolitisch-philosophische 
Themen bis zum Seminar „Die GEW (neu) entdecken“. Vor allen 
Dingen neue Mitglieder nutzen bei letzterem die Gelegenheit, 
sich näher mit der GEW Thüringen und Gewerkschaftsarbeit ver-
traut zu machen. Angesichts der guten Eintrittszahlen im letzten 
Jahr gehen wir wieder von einem gut gebuchten Seminar aus.

gb@ braucht Vorbereitung

Jede noch so kurze Veranstaltung will organisiert, ausgeschrie-
ben, beworben, vorbereitet und durchgeführt werden, wobei bei 
letzterem externe Referent:innen die verschiedenen Angebote 
erst möglich machen. Viel Arbeit also um so ein kleines bisschen 
Seminar… Aber wem sage ich das. Ihr als Lehrende, Erziehende, 
Organisierende in allen Bildungsbereichen erlebt das ja selbst. 
Aber wenn alles klappt, die Veranstaltung gut läuft und die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zufrieden sind, dann hat sich die 
Mühe gelohnt.

Aussichten für 2024

Um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was wir in die-
sem Jahr anbieten werden, hier eine kleine Auswahl:

• 15.–16.03.2024: Fortschritt und Regression auf dem Weg in 
eine solidarische Moderne aus weiblicher Sicht. Rahel Jaeggi – 
Nancy Fraser – Svenja Flaßpöhler

• 24.–25.05.2024: Die GEW (neu) entdecken. Ein Seminar für 
neue Mitglieder und für solche, die es nun genauer wissen 
wollen

• 15.–16.06.2024: Gesundheitswochenende

Immer auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hoffend

Marlis Bremisch
Referentin für Bildung

REFERAT MITGLIEDERBETREUUNG/GBA II

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
– ein Thema mit vielen Facetten



18 Februar 2024RECHTSSTELLE

BESCHLÜSSE DES VERGANGENEN JAHRES

Aus der Rechtsprechung 2023

BAG: Gleicher Lohn ist keine Frage des Verhandlungsgeschicks

Frauen haben Anspruch auf den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit 
wie ihre männlichen Kollegen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob 
Männer einen besseren Lohn ausgehandelt haben. Grundsatzent-
scheidung des BAG. (BAG 16. 2. 2023 – 8 AZR 450/21)

Mitbestimmen beim "Wie" der Arbeitszeiterfassung

Der Betriebsrat kann beim Arbeitgeber Regelungen über das »Wie« 
der Arbeitszeiterfassung erzwingen. Er hat folglich Einfluss auf die 
Auswahl der Zeiterfassungssysteme und der Softwaretools. (LAG 
München 22. 5. 2023 – 4 TaBV 24/23)

Keine Mitbestimmung bei Verbot privater Handynutzung

Ein Arbeitgeber kann die private Handynutzung im Job während 
der Arbeitszeit verbieten, ohne den Betriebsrat zu beteiligen. Eine 
entsprechende Weisung ist nicht mitbestimmungspflichtig, weil sie 
das unmittelbare Arbeitsverhalten der Beschäftigten betrifft. (BAG 
17. 10. 2023 – 1 ABR 24/22)

BAG zur Kündigung wegen Äußerungen in einer privaten Chatgruppe

Beleidigende und rassistische Äußerungen sind auch in der digita-
len Welt tabu. Äußert sich ein Arbeitnehmer in einer privaten Chat-
gruppe in stark beleidigender, rassistischer, sexistischer und zu Ge-
walt aufstachelnder Weise über Vorgesetzte und Kollegen, kann das 
eine außerordentliche Kündigung nach sich ziehen. Nur im Ausnah-
mefall kann sich der Beschäftigte auf Vertraulichkeit berufen. (BAG 
24. 8. 2023 – 2 AZR 17/23)

BAG zur Höhe der Zuschläge bei regelmäßiger und unregelmäßiger 
Nachtarbeit

Eine Regelung in einem Tarifvertrag, die für unregelmäßige Nachtar-
beit einen höheren Zuschlag vorsieht als für regelmäßige, verstößt 
nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes, 
wenn ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung vorliegt. 
Dieser muss aus dem Tarifvertrag erkennbar sein. (BAG 22. 2. 2023 
– 10 AZR 332/20)

Betriebsratsvorsitzender kann nicht Datenschutzbeauftragter sein

Der Vorsitz im Betriebsrat steht den Aufgaben eines Datenschutzbe-
auftragten des Arbeitgebers typischerweise entgegen. Dies berech-
tigt den Arbeitgeber, die Bestellung zum Datenschutzbeauftragten 
zu widerrufen. (BAG 6. 6. 2023 – 9 AZR 383/19)

BAG zur Beweisverwertung bei offener Videoüberwachung

In einem Kündigungsschutzprozess besteht grundsätzlich kein Ver-
wertungsverbot in Bezug auf Aufzeichnungen aus einer offenen 
Videoüberwachung, die vorsätzlich vertragswidriges Verhalten des 
Arbeitnehmers belegen sollen. Das gilt auch dann, wenn die Über-
wachungsmaßnahme des Arbeitgebers nicht vollständig im Einklang 
mit den Vorgaben des Datenschutzrechts steht. (BAG 29. 6. 2023 – 
2 AZR 296/22)

Tägliche Ruhezeit kommt zur wöchentlichen Ruhezeit hinzu

Tägliche und wöchentliche Ruhezeiten dürfen sich nicht überschnei-
den. Die unterschiedlichen Ruhezeiten sind zwei autonome Rechte 
von Beschäftigten, die unabhängig voneinander eingehalten wer-
den müssen. Beide sind daher nacheinander zu gewähren, auch 
wenn sie direkt aufeinander folgen. Dann sind sie zu einer Gesamt-
ruhezeit zusammenzurechnen. (EuGH 2. 3. 2023 – C-477/21)

Beamtenstreik

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat am 
14. Dezember 2023 das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte 
bestätigt. Die GEW hatte dagegen geklagt, dass verbeamtete Lehr-
kräfte ihre Interessen – etwa mit Blick auf Arbeitsbedingungen und 
Besoldung – in Deutschland nicht auch mit Arbeitsniederlegungen 
vertreten dürfen.

„Das Urteil betont die Bedeutung des Streikrechts insgesamt als Teil 
der Koalitionsfreiheit und des gewerkschaftlichen Engagements, 
macht aber für verbeamtete Lehrkräfte in Deutschland eine Aus-
nahme. Die Begründung des EGMR-Urteils enthält auch eine Auf-
forderung an Bund und Länder, sich mit den Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes an einen Tisch zu setzen und über eine de-
mokratische Fortentwicklung zu einem zeitgemäßen Beamtenrecht 
in Deutschland zu sprechen.“  (Maike Finnern) Mehr hierzu unter: 
www.gew.de/tarif/streik/beamtenstreik  

Abkürzungen:

BAG Bundesarbeitsgericht

LAG Landesarbeitsgericht 

EuGH Gerichtshof der Europäischen Union 

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

GEW-Landesrechtsschutzstelle 
Heike Schiecke

JETZT MITGLIED WERDEN:

www.gew.de/mitglied-werden
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Zum Jahresbeginn sind zahlreiche Neuregelungen zu beachten. Einen 
ausgewählten Überblick wollen wir hiermit geben:

Grundfreibetrag 

Ab dem 1. Januar 2024 steigt der Grundfreibetrag in der Einkommensteu-
er für Ledige von 10.908 Euro auf 11.604 Euro und für Verheiratete auf 
23.208 Euro. Bis zu diesen Beträgen bleibt das Einkommen steuerfrei.

Kinderfreibetrag

Der steuerliche Kinderfreibetrag wird ab 1. Januar 2024 von 6.024 auf 
6.384 Euro (je Kind für beide Elternteile) angehoben. Bei getrennten 
Eltern wird der halbe Freibetrag (3.192 Euro) angesetzt.

Schulbedarf

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Bürgergeld oder So-
zialhilfe beziehen, erhalten für den persönlichen Schulbedarf aus 
dem Bildungspaket 2024 mehr Unterstützung. Für den Kauf von Ta-
schenrechnern, Füllern, Malstiften oder Heften stehen 65 Euro zum 
2. Schulhalbjahr und 130 Euro zum Beginn des neuen Schuljahres 
2024/2025 zur Verfügung.

Pauschbeträge, Werbungskosten

Der Arbeitnehmerpauschbetrag (Werbungskostenpauschale) liegt 
2024 bei 1.230 Euro. Beschäftigte können ihre Werbungskosten bei 
der Einkommensteuererklärung ohne Belege pauschal geltend ma-
chen. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende beträgt 4.260 Euro. 
Ab dem zweiten Kind erhöht sich der Betrag um 240 Euro für jedes 
weitere Kind.

Solidaritätszuschlag

Beim Solidaritätszuschlag wird die Freigrenze ab 2024 auf 18.130 
Euro (Splittingtarif 36.260 Euro) angehoben. Liegt die zu zahlende 
Einkommensteuer unter dieser Freigrenze, fällt kein Soli an.

Sozialversicherung

Ab Januar 2024 steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-
nen Rentenversicherung sowie in der Arbeitslosenversicherung in den 
neuen Bundesländern auf 7.450 Euro im Monat. Die Beitragssätze 
(18,6 Prozent in der Renten- und 2,6 Prozent in der Arbeitslosenversi-
cherung) bleiben 2024 unverändert. Die Rechengrößen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung für 2024 steigen deutlich. Die Beitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung erhöht sich 
auf 62.100 Euro brutto im Jahr (monatlich 5.175 Euro brutto). Bis zu 
dieser Grenze ist das Einkommen von Beschäftigten beitragspflichtig, 
alles darüber ist beitragsfrei. Die Versicherungspflichtgrenze steigt 
2024 von 66.600 Euro brutto im Jahr auf jährlich 69.300 Euro brutto 
(5.775 Euro brutto monatlich) an. Wer über diesen Betrag hinaus ver-
dient, kann sich privat krankenversichern lassen.

FÜR DAS NEUE JAHR

Welche Änderungen 
gelten ab 2024?

GKV-Zusatzbeitrag steigt

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag, den die gesetzlichen Kranken-
kassen zusätzlich zum allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent er-
heben können, wird um 0,1 Prozent auf nun 1,7 Prozent erhöht. Jede 
Krankenkasse entscheidet selbst, ob und in welchem Umfang sie den 
Zusatzbeitrag anhebt. Erhöht die eigene Krankenkasse den Zusatzbei-
trag, können gesetzlich Versicherte über ein Sonderkündigungsrecht 
bis zum Ende des Monats, in dem der neue Zusatzbeitrag gilt, zu einer 
anderen Krankenkasse wechseln. 

Betriebsrenten 

Betriebsrenten sind versicherungspflichtig. Für alle Betriebsrenten 
steigt der Freibetrag von 169,75 Euro (West) und 164,50 Euro (Ost) 
zum 1. Januar 2024 auf 176,75 Euro (West) und 173,25 Euro (Ost). 
Der Freibetrag gilt nur für pflichtversicherte Rentner, die in der Kran-
kenversicherung der Rentner (KVdR) versichert sind. Rentner, die 
freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse sind, müssen auf ihre volle 
Betriebsrente Krankenversicherungsbeiträge zahlen.

Erwerbsminderungsrente

Die Hinzuverdienstgrenzen in der vorgezogenen gesetzlichen Ren-
te sind im letzten Jahr gefallen, nun folgen Änderungen bei Renten 
wegen Erwerbsminderung. Zum 1. Januar 2024 wird die Hinzuver-
dienstgrenze bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung von 
35.647,50 Euro auf 37.117,50 Euro Bruttojahresverdienst angeho-
ben. Dieser Betrag bleibt anrechnungsfrei. Für Renten wegen voller 
Erwerbsminderung steigt der anrechnungsfreie Jahresverdienst von 
17.823,75 Euro auf 18.558,75 Euro.

Mindestlohn

Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2024 von 12 Euro auf 12,41 
Euro brutto pro Stunde. Allen Beschäftigten muss mindestens der 
Mindestlohn gezahlt werden. Er gilt auch für Minijobber. Die Ver-
dienstgrenze erhöht sich von 520 Euro auf 538 Euro im Monat. Die 
Jahresverdienstgrenze erhöht sich entsprechend auf 6.456 Euro.

Mindestausbildungsvergütung

Für Auszubildende, die in einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder 
der Handwerksordnung geregelten Beruf ausgebildet werden, gilt im 
ersten Ausbildungsjahr die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung 
von 649 Euro im Monat. Wenn der Arbeitgeber tarifgebunden ist, gilt 
die tarifvertraglich festgesetzte Höhe der Ausbildungsvergütung.

Aus- und Weiterbildung: Mehr Förderung und Qualifizierungsgeld

Ab 1. April 2024 gilt das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiter-
bildungsförderung. Auszubildende erhalten bei Annahme von Ausbil-
dungsplätzen in weiter entfernten Regionen einen Mobilitätszuschuss 
und finanzielle Unterstützung bei Familienheimfahrten. Jugendliche, 
die sich noch nicht für einen Beruf entschieden haben, können durch 
ein Berufsorientierungspraktikum von der Agentur für Arbeit und 
vom Jobcenter gefördert und beim Einstieg in eine Berufsausbildung 
gezielt unterstützt und begleitet werden. Vom Strukturwandel ge-
fährdeten Unternehmen wird ein Qualifizierungsgeld gezahlt, wenn 
deren Arbeitsplätze durch gezielte Weiterbildung erhalten bleiben 
können. Das Qualifizierungsgeld wird in Höhe des Kurzarbeitergelds 

JETZT MITGLIED WERDEN:

www.gew.de/mitglied-werden

JETZT MITGLIED WERDEN:

www.gew.de/mitglied-werden
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Wer die letzte tz aufmerksam in der Hand gehalten hat, dem ist be-
reits auf der Rückseite der Dezemberausgabe ein kleiner Unterschied 
aufgefallen. Statt einer Karikatur war dort ein erster Vorgeschmack 
auf die neue Kampagne zur Mitgliedergewinnung abgedruckt: GEW 
AN DEINER SEITE. Mit diesem Claim möchten wir zukünftig junge 
Lehrkräfte vor allem im Vorbereitungsdienst ansprechen. Die ersten 
fragen sich nun vielleicht schon, warum eigentlich schon wieder jun-
ge Lehrkräfte und warum nur im Vorbereitungsdienst? Schließlich 
gibt es auch in den anderen Organisationsbereichen der GEW junge 
Kolleg:innen bzw. eben nicht genügend junge Kolleg:innen, die in der 
GEW Thüringen organisiert sind. Die folgenden Zeilen möchte ich da-
her dafür nutzen, unsere neue Kampagne kurz vorzustellen, ihre Aus-
gangsbedingungen und Ziele zu erklären und zu skizzieren, wie wir sie 
in Thüringen zukünftig in unsere Arbeit einbetten werden. 

Alles auf Null. Wo stehen wir und wo wollen wir hin?

Die GEW hat ein Nachwuchsproblem. Dies gilt sowohl für die GEW als 
bundesweit agierende Gewerkschaft als auch für die GEW Thüringen. 
Das durchschnittliche Alter unserer Mitglieder liegt bei 53 Jahren, 23,7 % 
sind ü65, 34,1 % ü50, 22,4 % ü35 und lediglich 20,2 % u35. Auf Bundes-
ebene zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Eine neue Kampagne zur 
Mitgliedergewinnung sollte sich daher explizit an die Kolleg:innen u35 
richten, um so dem Nachwuchsproblem entgegenzutreten und gleich-
zeitig eine nachhaltige Mitgliederentwicklung voranzutreiben. Mit Blick 
auf die unterschiedlichen Organisationsbereiche der GEW sticht vor al-
lem der Bereich Schule heraus. In diesem Organisationsbereich haben 
wir im Vergleich am meisten Mitglieder verloren und das im Besonde-
ren bei den Lehramtsanwärter:innen/Referendar:innen. Mit diesen Er-

gebnissen konnte die Zielgruppe für eine neue Kampagne zur Mitglie-
dergewinnung schnell identifiziert werden: Lehramtsanwärter:innen/
Referendar:innen/Lehrer:innen im Vorbereitungsdienst. Dies schließt 
keinesfalls aus, dass sich auch andere junge Kolleg:innen von der Kam-
pagne angesprochen fühlen können oder angesprochen werden. Die 
Festlegung der Zielgruppe ist letztlich aber von zentraler Bedeutung, 
um eine effiziente und erfolgversprechende Kampagne mit einem an-
sprechenden Design auf die Beine zu stellen. 

Von der Idee in den Erarbeitungsprozess

Für die Erstellung der Kampagne hat die GEW Bund mit der Kampa-
gnen-Agentur BALLHAUS WEST zusammengearbeitet. Gemeinsam 
wurde die Zielgruppe geschärft und kategorisiert, die Kampagnen-
struktur erarbeitet und ein passendes Design erstellt. Im Folgenden 
möchte ich Euch die Ergebnisse dieses Prozesses skizzieren und die 
zentralen Pfeiler der Kampagne herausstellen. 

Die Zielgruppe im Detail

Unsere Zielgruppe habe ich bereits hergeleitet, möchte sie nun allerdings 
noch kurz charakterisieren. Lehramtsanwärter:innen sind in der Regel 
zwischen 25 und 35 Jahre alt, und die überwiegende Mehrheit von ihnen 
ist weiblich (71 %). Des Weiteren ist zu beachten, in welcher Lebensphase 
sich die angehenden Lehrkräfte befinden. Sie haben zumeist ihr Studium 
gerade beendet und starten nun in einen neuen Lebensabschnitt. Dies 
erzeugt häufig Unsicherheit und damit das Bedürfnis nach Sicherheit und 
Informationen. Hier braucht es eine Gewerkschaft, die diese Sorgen und 
Bedürfnisse aufnimmt und den Lehramtsanwärter:innen als zuverlässige 

JUNGES LEHRAMT

Frischer Wind für ein altes Problem:  
Die neue Mitgliederwerbungskampagne der GEW

von 60 bzw. 67 Prozent des Nettogehaltes gewährt. Um das Quali-
fizierungsgeld zu erhalten, ist ein Mindestumfang von 120 Stunden 
Weiterbildung vorgesehen. Die Förderdauer beträgt bis zu 3,5 Jahre 
und ermöglicht auch den Erwerb neuer qualifizierender Berufsab-
schlüsse auf gleichem Qualifikationsniveau.

Elterngeld

Für Paare, die ab dem 1. April 2024 Eltern werden, sinkt die Einkom-
mensgrenze für den Anspruch auf Elterngeld von 300.000 Euro auf 
200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr. 2025 liegt die 
Grenze bei 175.000 Euro. Für Alleinerziehende sinkt sie im April auf 
150.000 Euro. Es ist auch eine Änderung für die Anzahl der Partner-
monate vorgesehen. Ab 1. April 2024 können Paare weiterhin zusam-
men bis zu 14 Monate nach der Geburt des Kindes Elterngeld bezie-
hen, jedoch nur maximal einen Monat parallel.

Kinderkrankengeld

Zum Jahresende laufen die Corona-Sonderregelungen zum Kinder-
krankengeld aus. Für 2024 und 2025 wird das Kinderkrankengeld bei 

Erkrankung von Kindern jeweils für 15 Tage pro Elternteil gezahlt. 
Vor Corona waren es zehn Tage. Alleinerziehende können nun bis zu 
30 Tage pro Kind in Anspruch nehmen. Kinderkrankengeld ist für Kin-
der bis zum 12. Lebensjahr vorgesehen. Künftig müssen Eltern bei 
Erkrankung eines Kindes nicht mehr direkt zum Arzt gehen, um Kin-
derkrankengeld zu erhalten. Seit dem 18. Dezember 2023 können 
Eltern die Kinderkrankengeld-Bescheinigung beim Kinderarzt auch 
telefonisch für bis zu 5 Tage anfordern. Es besteht kein rechtlicher 
Anspruch auf die telefonische Krankschreibung. Die Regelung gilt 
vorerst bis zum 30. Juni 2024.

Abkürzungen:

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

KVdR Krankenversicherung der Rentner 

GEW-Landesrechtsschutzstelle 
Heike Schiecke

JETZT MITGLIED WERDEN:
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Es empört mich immer wieder aufs Neue, wenn ich lese oder 
höre, wie die CDU in Thüringen der jetzigen Regierung vorwirft, 
für das Lehrerproblem schuld zu sein (wie am 20.11.2023 in der 
Thüringer Landeszeitung aus der Rede ihres derzeitigen Vorsit-
zenden Voigt auf dem Landesparteitag). Jeder, der einen kleinen 
Einblick in die hiesige Entwicklung der Thüringer Lehrerausbil-
dung nach der Wende hat, weiß, wer diese Situation verursacht 
hat, nämlich die damals CDU-geführte Landesregierung! Wir 
mussten zusehen, wie die pädagogische Hochschule abgewickelt 
wurde. Man wollte in der Landeshauptstadt eine kleine, feine 
Universität gründen, in der Lehrerausbildung nicht vertreten 
sein sollte.  Ganz konnte man sie doch nicht verhindern, denn 
ohne die Lehrerausbildung wäre wahrscheinlich die Existenz 
dieser neuen Universität bald infrage gestellt worden. Für den 
Bedarf an Lehrern hätte man sich mit einfacher Mathematik aus-

rechnen können, wie viele Schüler es perspektivisch in Thürin-
gen geben wird, wie viele Lehrer in welchen Jahren in Rente bzw. 
Pension gehen und wie viele Lehrkräfte dann gebraucht werden. 
So hätte man damals die Weichen stellen können. Nicht nur die 
derzeitige Landeselternsprecherin hat nach ihrem Studium kein 
Referendariat bzw. eine Perspektive als Lehrerin in Thüringen er-
halten, wie in der TLZ zu lesen war. Viele haben sich umorientiert 
bzw. sind in andere Bundesländer gegangen. Wie zynisch ist es, 
dass gerade die für die jetzige, höchst prekäre Situation haupt-
sächlich verantwortliche Partei im Stimmenfang für die nächste 
Landtagswahl wieder versucht, die Schuld dafür der jetzigen Lan-
desregierung in die Schuhe zu schieben, statt konstruktiv an der 
Bewältigung des Problems mitzuwirken. 

Bärbel Spaethe, Weimar

LESERBRIEF

Wer ist für den Lehrermangel in Thüringen verantwortlich? 

Partnerin zur 
Seite steht. Das Problem: 

Wir werden von den angehenden Lehrkräften häufig 
nicht als eben jene Partnerin wahrgenommen und selbst, wenn sie uns 
als Akteurin an ihrem Arbeitsplatz wahrnehmen, wissen viele nicht, was 
wir ihnen anbieten können. Unsere Botschaft muss daher heißen: GEW 
AN DEINER SEITE. Wir als Gewerkschaft sind die starke Partnerin an der 
Seite der Anwärter:innen. 

Wie ist die Kampagne aufgebaut? – 3 Säulen für Thüringen

GEW AN DEINER SEITE ist in allererster Linie eine Informationskampa-
gne. Wir wollen auf uns aufmerksam machen und das bei einer jungen 
Zielgruppe. Hierfür werden die Anwärter:innen crossmedial angespro-
chen. Das heißt, dass wir sie auf möglichst vielen unterschiedlichen, 
aber dennoch sinnvollen Wegen ansprechen wollen. In Thüringen heißt 
das für uns, dass wir die Kampagne auf drei zentrale Säulen stellen. Die 
erste Säule ist unsere Online-Kampagne auf YouTube, Google, Social 
Media (v. a. Instagram) und in Zusammenarbeit mit Influencer:innen 
aus dem Bereich der Schule (#InstaLehrerzimmer). Diese Werbung 
wird zentral koordiniert und durch die GEW Bund finanziert. Die zwei-
te Säule ist die bereits erprobte Plakatwerbung an zentralen Orten der 
Lehramtsausbildung in Thüringen. Das Design der Plakate wurde an die 
Kampagne angepasst und die Orte für die Plakatwerbung erneut ge-
prüft. Hierbei wurden nun auch die neuen Standorte der Regionalstel-
len des Thüringer Studienseminars in die Planung mit einbezogen. Dass 
die Ansprache über Plakate und Online-Werbung allerdings nur ein Be-
standteil einer erfolgreichen Ansprache ist, wissen wir bereits aus diver-
sen Untersuchungen und Reflexionsrunden. Am Ende braucht es eine 

persönliche Ansprache der Lehramtsanwärter:innen. Das funktioniert 
auf drei Wegen: Zum einen ermutigen wir immer wieder Kolleg:innen 
in Schulen, ihre neuen jungen Kolleg:innen auch hinsichtlich einer 
Mitgliedschaft in der GEW anzusprechen. Dafür wird es in Zukunft 
zusätzliches Material geben, welches die Ansprache vereinfachen und 
systematisieren soll. Außerdem treten engagierte Kolleg:innen mit 
angehenden Lehrer:innen bei den vierteljährig stattfindenden Ein-
stellungsterminen in Kontakt. Hier gibt es bereits die gelebte Praxis 
der GEW-„Mäppchen“. Der Inhalt wurde leicht aktualisiert und, so-
fern möglich, auf das neue Design umgestellt. Außerdem bin ich als 
Referent nach jedem Einstellungstermin in ganz Thüringen unterwegs 
und besuche die Lehramtsanwärter:innen an den jeweiligen Regio-
nalstellen. Die Präsentationsfolien und die Begleitmaterialien, die ich 
dafür verwende und an die angehenden Lehrkräfte verteile, wurden 
ebenfalls aktualisiert. Die Kampagne lebt von ihrer Wiedererkennung 
und dem sehr eindeutigen Slogan. Sie wird Euch deswegen auch an 
verschiedenen Stellen begegnen. Wir sind an der Seite der zukünftigen 
Lehrer:innen, wollen sie begleiten und ihnen einen erfolgreichen Be-
rufseinstieg ermöglichen. Dafür gilt nun, unsere Botschaft erfolgreich 
nach außen zutragen: GEW AN DEINER SEITE

Paul Menger
Bildungsreferent für das junge Lehramt

GEW Thüringen

JUNGES LEHRAMT



Die GEW gratuliert folgenden Kolleginnen und Kollegen zum Geburtstag.

92 JAHRE
Winni Butz

91 JAHRE
Prof. Dr. Karl-Heinz Keil
Hartmut Niemann

89 JAHRE
Prof. Dr. Manfred Weißbecker
Ursula Töpfer

88 JAHRE
Max Neumann

87 JAHRE
Dr. Martin Steinbach
Jutta Zickler
Helga Lingel
Helga Mahlich
Dr. Dietrich Rösing

86 JAHRE
Gisela Kupfer
Sonja Richter
Uta Hund
Irene Daniel
Peter Kaps
Wolfgang Eckardt
Annelies Faupel

85 JAHRE
Annelies Kallenbach
Silvia Kohlmann
Antje Ellinger
Prof. Renate Müller
Gertraud Wolf
Klaus Gutewort
Ilse Saul

84 JAHRE
Karin Erdmann
Margareta Hauss
Regino Schmidt
Hannelore Scheibe
Lieselotte Hintz
Dr. Gerhard Rauch

83 JAHRE
Dietrich Böhme
Gisela Ludwig
Hannelore Kramer
Barbara Rödl
Gisela Stritzel
Dieter Röckert
Burgi Schmidt
Amalia Flack
Gertraute Schössler
Inge Erfurth
Siegfried Ludwig

82 JAHRE
Erich Seibt
Christel Frank
Monika Migliorin
Brigitte Köber
Elisabeth Adler
Dr. Peter Jackisch
Dr. Ing. Horst Nöther
Ingeborg Warkotsch

81 JAHRE
Lothar Nerlich
Pia Filbrich
Leonore Böttcher
Herbert Tramposch
Heidrun Förste
Anneliese Kellermann
Eckhard Witter
Wolfram Boide

Peter Hoffmann
Joachim Müller

80 JAHRE
Dr. Peer Kösling
Monika Kriegelstein
Gisela Krösel
Hans-Joachim Rittner
Helmut Istel
Erika Denner

75 JAHRE
Hans Seidenstricker
Bernd Hemmann
Elsbeth Möckel
Dorothea Lumnitz
Ingeborg Schellenberg
Margrit Ströer
Leni Decker
Ilona Degner
Christina Ziegenhardt
Gerlinde Jäckel
Dr. Georg Baumbach

70 JAHRE
Marianne Seebode
Monika Blumhagen
Dr. Oswald Kowalski
Heidi Garbe
Gabriele Faerber
Christine Adam
Andreas Hertha
Heidrun Markowski
Dr. Klaus Debes
Cordula Dörges Al Kassab
Gerlinde Eichhorn
Edeltraud Bergmann
Rainer Hoffmann

65 JAHRE
Birgit Zoch
Gisela Bock
Elvira Lucas
Angela Möcker
Uwe Krajewski
Marion Rennert
Ute Seidel
Stefan Gabel
Peter Gabel
Jürgen Röhreich
Jürgen Hartleb
Andrea Koziolek
Kornelia Rott
Christine Seidemann
Rita Glanz
Frank Dietel
Marlies Stiller
Manfred Herzog
Susann Mollenhauer
Barbara Jäger
Monika Peter
Kristina Binternagel
Simone Schulz
Birgit Haupt
Vera Dehmel
Bettina Zöge
Uta Döll

JUBILARE

Januar und Februar
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Am 29.11.2023 trafen sich im Restaurant Tivoli in Suhl – herzlichen Dank dem Per-
sonal – die ältere Generation und die Jubilare der letzten beiden Jahre des GEW 
KV Suhl. Jochen berichtete ganz kurz vom Warnstreik der GEW tags zuvor in Leipzig 
bei recht winterlichen Verhältnissen und unzähligen Unfällen auf der Autobahn. Er 
wünschte allen Teilnehmern der Veranstaltung recht viel Spaß und Freude. 
Die Lesung mit unserem Mitglied Barbara Kerschner musste leider entfallen, sie 
war zur Kur. Wir waren aber trotzdem ganz gut vorbereitet. Margit, unsere Senio-
renexpertin, verlas zunächst eine Weihnachtsgeschichte. Dann gab es die Ehrung 
für unsere langjährigen Mitglieder mit einer selbstgestalteten Karte und einer text-
lichen Einlage („vom FDGB zum DGB; von der Gewerkschaft UE zur GEW – frei-
willig –; von der Schule des Sozialismus, von der Kultur und FDGB-Ferienplätzen, 
zum Kampf um Arbeitsplätze, der personalrechtlichen Vertretung bis zum Geld…“).  
Jochen hatte dann noch einen passenden Schüleraufsatz vorgetragen – Der Ad-
pfent, mit Grippe und Krippe und dem Josef als Donald Duck. Nach einem intensiven Gebabbel miteinander gab es von Birgit noch etwas 
über den Winter zu berichten, bei dem am Kalender betrachtet der Schnee zu Beginn sehr viel Freude bereitet und dann zum schlimmsten 
Feind des schneeschiebenden Menschen wird. Jochen las noch „Wie der Engel auf die Christbaumspitze kam“. Und nach einem gemein-
samen Abendessen ließen wir es sanft ausklingen. Es war sehr schön. Bleibt vor allem gesund!

PS: Trotz der nicht gegebenen Zuwendung für diese Veranstaltung war es ein gelungener Tag für die Mitglieder.
Euer KV-Vorsitzender
Jochen Weiß

„MIE HONN ONS GEDROFFE – ES WUA HEIDEN HÜSCH“

SUHL

Foto: Steffen Potratz / Einige Jubilare v.l.n.r.: Frau Erika Rittweger, Frau Sieglinde 
Schiffner, Frau Margrit Gerke, Frau Margret Montag, Frau Rita Kleemann

Am Samstag, den 09. Dezember 2023, startete unsere Mitgliederfahrt mit einem Bus der 
Firma „Rhönsegler“ aus Kaltennordheim nach Würzburg. Die Fahrt und das Programm 
waren gut geplant, ein herzliches Dankeschön an Familie Hartmann für die leckeren Ver-
pflegungsbeutel. Von 11:30 Uhr bis ca. 12 Uhr erlebten wir eine Führung durch die Würz-
burger Residenz und anschließend besichtigten wir individuell die vielen prunkvollen 
Räume. Das Gruppenfoto zeigt uns fast vollständig vor der prachtvollen Treppenanlage 
der Residenz, gebaut von Johann Baltasar Neumann, der 42 Jahre im Dienst der Würz-
burger/Willersbacher Fürstbischöfe stand. Anschließend erkundeten wir das Stadtzent-
rum zwischen dem St. Kilian Dom, der Hofkirche, dem Rathaus und dem Marktplatz, auf 
welchem der wunderschöne Weihnachtsmarkt stattfand. Ich habe die Anreisezeit im Bus 
genutzt, um über die Geschichte Würzburgs zu informieren. 

Im Dezemberheft 2023 der tz unserer Bildungsgewerkschaft las ich auf Seite 23 über 
ein großes Problem unserer GEW: „Leider ist es oft so, dass unsere Kolleginnen und 
Kollegen, wenn sie aus dem Arbeitsleben ausscheiden, auch unsere GEW verlassen.“ 
Das ist traurig. Diese erfahrenen Mitglieder haben dann mehr Zeit und sollten helfen, 
Ursachen für Krisen aufzuklären. Sie sollten Bildungs- und Aufklärungsarbeit leisten 
und historische Fehlentscheidungen in Erinnerung rufen. Also Mitglied sein und blei-
ben und neue Mitglieder werben! Die Mängel im Bildungs- und Erziehungssystem be-
wusstmachen und Lösungen fordern. Auch 2024 wird es eine Bildungsreise geben und 
der Kreisvorstand freut sich auf eine rege Teilnahme.

Mit kollegialem Gruß
Wilhelm Geretzky 
(Rentner nach 55 Jahren Lehrertätigkeit und 75 Jahren Gewerkschaftsmitgliedschaft)

UNSERE GEW-BILDUNGS- UND ERLEBNISREISE NACH 
WÜRZBURG

SCHMALKALDEN-MEININGEN
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Um das geht's:
Du bist Fan der GEW-Thüringen und denkst, da müssten doch noch 
mehr neben dir in der Fankurve stehen? Du findest die Bildungsge-
werkschaft toll, aber mehr als GEW-Kuli und Post-It's darf es schon 
sein? Schon lange willst Du Deinen Werbespruch auf einem Plakat 
sehen? Du hast Ideen, wie Du potentielle Mitglieder ansprechen 
und mit Deiner eigenen Begeisterung anstecken kannst? Wir bieten 
Dir endlich Zeit und Raum dafür, deine Ideen zu verwirklichen.

Du und Deine Zeit sind gut investiert:
Du kannst deine GEW mitgestalten. Reisekosten werden er-
stattet. Verpflegung ist selbstverständlich. Du kannst Gemein-
schaft erleben in einem kreativen Team. Dazu wirst Du drei- 
bis viermal im Jahr in die Arena nach Erfurt geholt. Trainings 
und Kreatives gibt's bei Bedarf auch online.

Wir sind Deine Mitspieler:innen:
Wir sind das Team Organisationsentwicklung in der GEW Thürin-
gen. Wir sind begeistert, mit Dir schaffen wir es aufs oberste Trepp-
chen. Deine Perspektive und deine Spielstrategie stärkt das Team. 
Gemeinsam füllen wir das Bildungsstadion und die Fankurve. 

Bereit?  
Du kannst es kaum erwarten, loszulegen? Dann melde Dich für 
die AG Mitgliedergewinnung bis 8. März 2024 bei Kathrin unter: 

• Mail: kathrin.vitzthum@gew-thueringen.de
• Telefon: 0361 5909511
• Messenger deiner Wahl (Signal oder Telegram):  

015112759281

FANKURVE SUCHT FANS

AUSSCHREIBUNG

Nach einem anstrengenden, aber auch erfolgreichen Tarifab-
schlussjahr hatte der Vorstand des KV Nordhausen seine Mitglie-
der zu einer Weihnachtslesung „Weihnachten, Whisky, Winter-
welt – Wieder aufs Neue!“ am Dienstag, den 12.12.2023, 19:00 
Uhr in die Traditionsbrennerei „Echter Nordhäuser“ eingeladen. 
Es war eine lustige Einstimmung auf die Weihnachtszeit mit vie-
len humorvollen Lesungsinhalten zum Schmunzeln und auch zum 
Lachen, die allen Anwesenden sehr gut gefallen hat. Zum Jahres-
abschluss 2024 wird wieder eine Veranstaltung in der Traditions-
brennerei angeboten. Unsere GEW-Mitglieder werden rechtzeitig 
informiert und eingeladen. 

JAHRESABSCHLUSSVERANSTALTUNG 
IN DER TRADITIONSBRENNEREI 
NORDHAUSEN

NORDHAUSEN ALTENBURGER WEIHNACHTEN

ALTENBURGER LAND

Unsere Weihnachtsfeier im Ratskeller in Altenburg hat schon lange 
Tradition und die große Tafel im Bürgersaal war gut besetzt. Vor allem 
unsere  Senioren nutzten die Gelegenheit zur munteren Unterhaltung 
bei Lebkuchen und Stollen. Leider musste das geplante Programm 
wegen Krankheit ausfallen. Deshalb waren wir dankbar für die sehr 
kurzfristige Bereitschaft einer Musiklehrerin, einige Weihnachtslieder 
auf dem Saxophon zu spielen. Die Kolleginnen und Kollegen ließen 
sich zum Mitsingen animieren und der Nachmittag erreichte seinen 
kulturellen Höhepunkt. Zur Eröffnung der Feier nutze Andreas Huhn 
die Gelegenheit, sich als neuer Vorsitzender des KV Altenburger Land 
vorzustellen. Leider hatte auch Wolfram Boide seinen Rückzug als Se-
niorenbetreuer bekannt gegeben. Das wurde von den Anwesenden 
mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, ist Wolfram doch ein 
Urgestein in der Altenburger GEW, der allen Mitgliedern seit vielen 
Jahren gut bekannt ist und mit dem viele gute Erinnerungen verbun-
den sind. Er bleibt uns aber erhalten und wird uns weiterhin unter-
stützen. In seine großen Fußstapfen tritt Annemarie List. Ich denke, 
der Abend hat in dieser bewegenden Zeit bei manchen dazu beige-
tragen, entspannt und mit Vorfreude die Adventszeit zu genießen.
 
Annemarie List

JAHRESAUSKLANG MIT KUCHEN UND THEATER

UNSTRUT-HAINICH

Am 19. Dezember 2023 war es nun endlich so weit! Die Mitglie-
der des Kreisverbandes Unstrut-Hainich folgten der Einladung 
zur Festveranstaltung, die, wie gewohnt, im gemütlichen 3K-
Theater in Mühlhausen stattfand. Der Nachmittag begann mit 
einer Kaffee- und Kuchenrunde, bei der sich die GEW-Mitglieder 
in entspannter Atmosphäre austauschten und das Zusammensein 
genießen konnten. Ein paar Treppenstufen hinauf führten in das 
Theater, wo unsere Jubilare für ihre langjährige Mitgliedschaft 
und ihr Engagement auf der Bühne geehrt wurden. Ein immer 
wieder mit Spannung erwarteter Höhepunkt der Veranstaltung 
ist die jährliche Theateraufführung der talentierten Darsteller der 
3K-Theaterwerkstatt. In diesem Jahr verzauberten sie die Gäste 
mit dem Stück „Kobold und Elfe“ und brachten Jung und Alt zum 
Strahlen. Nach dem unterhaltsamen Theatererlebnis genossen 
die Teilnehmer einen kleinen Imbiss, der die Gelegenheit bot, 
weiterhin miteinander ins Gespräch zu kommen, das Jahr Revue 
passieren und in angenehmer Gesellschaft ausklingen zu lassen.

Mareen Sacchet
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Foto: Rüdiger Becker

Als Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) sichten wir regelmäßig Neuerscheinungen auf 
dem Kinder- und Jugendliteratur-Markt. Mit unseren Bewertungen wollen wir vor allem Eltern und Pädago-
gen Orientierung geben, damit sie spannende, thematisch interessante und qualitativ gute Bücher für Kinder 
und Jugendliche finden. Alle zwei Monate geben wir hier einige Empfehlungen.

SERVICE DER AJUM THÜRINGEN  

Buchempfehlungen für Kindergarten  
und Grundschule im Februar

Mehr Empfehlungen und Infos zur AJuM und ihrer Tätigkeit findet ihr unter www.ajum.de.
Gern kannst Du hier selbst aktiv werden und Kinderliteratur rezensieren. Hast Du Interesse, die AJuM Thüringen zu unterstützen? 

Dann melde Dich bitte bei Bärbel Jähnert per E-Mail unter: baerbel.jaehnert@gew-thueringen.de.

Kjersti Annesdatter Skomsvold/Mari Kanstad Johnsen (Ill.) 
Ina Kronenberger (Übers. aus d. Norwegischen)
Alle schlafen bis auf Bo
Gerstenberg
2023, 72 Seiten
20,00 Euro
4–5 Jahre

Zwar ist es schon spät, aber Bo möchte noch nicht schlafen. Viel lieber 
turnt er auf dem Sofa umher und macht Quatsch. Dabei stellt er sich 
vor, ein Papagei oder Erdmännchen, ein Löwe oder eine Fledermaus 
zu sein. Viel Freude bei der Gutenachtgeschichte für nimmermüde 
Kinder und ihre Eltern. Mit Einschlafgarantie!

Stefanie Taschinski/Karsten Teich (Ill.)
Bruno
Dragonfly
2023, 40 Seiten
15,00 Euro
4–7 Jahre

Der fünfjährige Bruno muss die negative Erfahrung machen, dass sich 
ihm, von den Eltern unbemerkt, ein Erwachsener nähert. Für den Jungen 
ist es anfangs sehr schwierig, Hilfe zu erbitten. Doch dann beschützen 
und verteidigen ihn seine Eltern mit aller Kraft. Über die Darstellung des 
übergriffigen Erwachsenen als Tier, als Taube, wird die Annäherung und 
die direkte körperliche Verletzung für Kinder annehmbar dargestellt.

Leo Timmers
Eva Schweikert (Übers. aus d. Englischen)
Monstersee
2022, 44 Seiten
18,00 Euro
4–7 Jahre

Monster? Gibt’s hier nicht! Das versichern drei Enten ihrem Freund 
Erik, bevor sie in den See springen. Leser:innen ahnen schon, dass 
das bei einem Buch mit dem Titel „Monstersee“ so nicht stimmen 
kann. Was passiert, als Erik untertaucht, ist ein großer Spaß für Jung 
und Alt.

Josh Lieb/Nikolai Renger (Ill.)
Boris Löbsack (Übers. aus d. amer. Englisch)
Kapitel 2 ist weg!
Carlsen
2023, 40 Seiten
13,00 Euro
8–10 Jahre 

Ein Buch ist wie ein Haus. Darinnen wohnt die Autorin, der Haus-
meister sollte Ordnung schaffen und wenn etwas gestohlen wurde, 
wird die Hauptkommissarin gerufen. Lustige Figuren führen uns einen 
außergewöhnlichen Autorenhaushalt vor. Bilder und Texte ergänzen 
sich bravourös. Locker erzählt, reich illustriert und unterhaltsam.

Mac Barnett/Jon Klassen (Ill.)
Thomas Bodmer (Übers. aus d. Englischen)
Drei Ziegenböcke namens Zack
Nord- Süd
2023, 48 Seiten
18,00 Euro
4–7 Jahre

Schlauheit überlistet Gier – drei Ziegenböcke zeigen dem hungrigen 
Troll, der auf leckere Beute wartet, dass sie seiner Gefräßig- und 
Überheblichkeit ein Ende setzen werden – mit List. Die Neuinterpre-
tation eines alten, norwegischen Märchens ist ein besonderes Lese- 
und Vorlesevergnügen.

Ammi-Joan Paquette/Felicita Sala (Ill.)
Stefanie Jacobs (Übers. aus d. Englischen)
Großvaters Walnussbaum
Insel
2023, 40 Seiten
15,90 Euro
4–7 Jahre

Emilia bekommt von ihrem Großvater eine Walnuss geschenkt. Was 
für eine Tradition sich hinter diesem Geschenk verbirgt, erfährt sie in 
einer Geschichte. Eine, die von Liebe, Wachstum, und Wandel han-
delt. Kurzum, es geht um den Kreislauf des Lebens und schließlich 
auch um das Abschiednehmen.




